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Dekret über die Löhne der Lehrpersonen 

(Lohndekret Lehrpersonen, LDLP)

Bericht und Entwurf

Sehr geehrte Frau Präsidentin

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Botschaft den Entwurf zum Dekret über die Löhne der Lehrpersonen (Lohndekret Lehrpersonen, LDLP) und erstatten Ihnen dazu folgenden Bericht:

Zusammenfassung

Am 18. Mai 2003 haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger des Kantons Aargau das Gesetz über die Anstellung von Lehrpersonen (GAL) angenommen. Mit dem vorliegenden Entwurf für ein Dekret über die Löhne der Lehrpersonen (Lohndekret Lehrpersonen, LDLP) sollen nun die in enger Verbindung mit der Anstellung stehenden Lohnregelungen geschaffen werden. Diese sind gemäss Kantonsverfassung direkt vom Grossen Rat zu erlassen und bilden zusammen mit den übrigen Normen des öffentlichen Arbeitsrechts auf Gesetzes- und Verordnungsebene eine Einheit.

Das neue Dekret und eine noch zu erlassende Verordnung mit den Detailregelungen zur Anstellung und zu den Löhnen sollen insbesondere die beiden Lehrerbesoldungsdekrete I 
und II sowie die Vollziehungsverordnung zum Lehrerbesoldungsdekret und die Lehrerwahlverordnung ablösen.

Mit dem vorliegenden LDLP für die Lehrpersonen wird ein neues Lohnsystem geschaffen, in welchem 11 Lohnstufen definiert sind. Für jede Lohnstufe ist ein Positionslohn festgelegt. Der Maximallohn jeder Lohnstufe beträgt 160 % des Positionslohns.

Der Positionslohn wird mit Hilfe eines sogenannten Vektorenmodells bestimmt. Dazu werden folgende drei Komponenten beigezogen:

- Ist-Anfangslohn

- Marktwert aufgrund des interkantonalen Vergleichs

- Ergebnisse der Arbeitsplatzbewertung ABAKABA

Die Lohnentwicklung im Laufe der Berufskarriere einer Lehrperson erfolgt in vier Phasen, welchen unterschiedliche Punktewerte zugeordnet sind. Mit Hilfe dieses Systems ist Gewähr dafür geboten, dass bei den Lehrpersonen die jährliche Lohnentwicklung gleich wie beim Staatspersonal (gemeint sind mit diesem Begriff im Folgenden jeweils die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kantonalen Verwaltung, die dem Personalgesetz und dessen Folgeerlassen unterstehen) ausgestaltet werden kann.

Für die Überführung wird ein Modell gewählt, das sich grundsätzlich an dasjenige für das Staatspersonal anlehnt. Es wird zusätzlich eine Normalkurve definiert, welche festlegt, dass sämtliche Lehrpersonen bei einer durchschnittlichen jährlichen Lohnentwicklung von 1.5 % im Alter 55 das Lohnmaximum erreichen. Für die Überführung wird die Normalkurve zuerst auf Alter 60 ausgerichtet und in einem zweiten Schritt nach den Möglichkeiten des Finanzplans auf Alter 55.



Wegen der spezifischen Arbeitsmarktsituation bei der Lehrerschaft wird eine Verzerrungskorrektur vorgesehen, mit welcher die individuellen Löhne in drei Erfahrungs- und Lebensjahren auf die Normalkurve angehoben werden können. Der Grosse Rat entscheidet dazu jährlich im Rahmen des Beschlusses zum Voranschlag. Auf der Grundlage des Berufsauftrags wird die Arbeitszeit der Lehrpersonen definiert. Die Jahresarbeitszeit der Lehrpersonen soll der Jahresarbeitszeit des Staatspersonals entsprechen. Detailregelungen zur Arbeitszeit werden durch den Regierungsrat auf Verordnungsebene erlassen.

Die besondere Situation der Fachhochschule bedingt für diesen Bereich verschiedene spezielle Regelungen. Insbesondere im Hinblick auf ihre geplante interkantonale Einbettung benötigt die Fachhochschule für den gesamten Anstellungsbereich genügend Spielraum.

Im Dekret werden auch die Löhne für die zukünftigen Schulleitungen an den Volksschulen aufgenommen. Die Löhne der Schulleitungen an kantonalen Schulen sind demgegenüber in dem für das Staatspersonal massgebenden Lohndekret geregelt.
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1 Einleitung

Am 18. Mai 2003 haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger des Kantons Aargau das Gesetz über die Anstellung von Lehrpersonen (GAL) vom 17. Dezember 2002 angenommen. Einerseits überlässt das GAL verschiedene Detailregelungen dem Grossen Rat respektive dem Regierungsrat, andererseits fallen aber auch sämtliche lohnrelevanten Fragen gemäss Kantonsverfassung in die Zuständigkeit des Grossen Rats. Dem Dekret über die Löhne der Lehrpersonen (Lohndekret Lehrpersonen, LDLP) und der Verordnung über die Anstellung und Löhne der Lehrpersonen (VALL), also den beiden Folgeerlasse zum GAL, kommt deshalb eine sehr grosse Bedeutung zu.

Das neue Dekret und die neue Verordnung werden die Lehrerbesoldungsdekrete I und II sowie die Vollziehungsverordnung zum Lehrerbesoldungsdekret und die Lehrerwahlverordnung ablösen. Aus zahlreichen anderen Verordnungen und Dekreten, insbesondere den Dekreten und Verordnungen der kantonalen Schulen und der Fachhochschule, sollen die anstellungsrechtlichen Teile herausgelöst und in das neue Lohndekret und in die neue Anstellungs- und Lohnverordnung für Lehrpersonen übertragen werden. Dies hat den Vorteil, dass das Anstellungsrecht für sämtliche Lehrpersonen einheitlich in einer umfassenden Personalgesetzgebung, bestehend aus GAL, LDLP und VALL geregelt ist.

Die Totalrevision sämtlicher Besoldungsbestimmungen ist nicht zuletzt auch Voraussetzung für die Einführung des neuen Anstellungsrechts und eines neuen Lohnsystems. Die geplante Neuordnung drängt sich schliesslich auf, weil das heutige Besoldungsrecht unübersichtlich und von zahlreichen Spezialregelungen durchsetzt ist, die ein transparentes Gesamtgefüge vermissen lassen.

2 Verfassungsrechtliche Basis

§ 82 Abs. 1 lit. e der Verfassung des Kantons Aargau (Kantonsverfassung, KV) vom 25. Juni 1980 verweist die Regelung des Besoldungsrechts abschliessend in die Zuständigkeit des Grossen Rats. Für die Volksschulen, die von Gemeinden geführt werden, hält § 29 Abs. 5 KV fest, dass die Besoldungen der Lehrkräfte vom Kanton ausgerichtet werden. In § 29 Abs. 4 KV wird der Kanton beauftragt, die direkte und unmittelbare Aufsicht über die Volksschule und Kindergärten sowie die Sonderschulen und Heime wahrzunehmen. Durch diese Aufsicht wird dem Kanton ein weitgehendes Weisungsrecht verliehen. Auf diesen Komponenten basiert auch die Kompetenz des Kantons zur Regelung des Anstellungsrechts der Lehrpersonen an Volksschulen und Kindergärten, obwohl diese Lehrpersonen gemäss § 42 GAL Angestellte der entsprechenden Gemeinde beziehungsweise des Gemeindeverbands sind.

Zum Regelungsbereich des Grossen Rats gehören nun aber nicht nur die laut der eingangs zitierten Verfassungsbestimmung vom Kanton ausgerichteten Besoldungen, Pensionen, Ruhegehälter und allfällige Invaliden- und Hinterbliebenenrenten, sondern auch mit der Besoldung unmittelbar verknüpfte Fragen wie Kinderzulagen, Regelungen über die Lohnfortzahlung bei Krankheit, Unfall, Schwangerschaft/Mutterschaft, Militärdienst, Urlaub, usw. Diese Dekretskompetenz schliesst mit ein, dass Detail- und Vollzugsregelungen auf Verordnungs​ebene verankert werden können. Wo dies notwendig ist, wurde im vorliegenden Dekretsentwurf darauf geachtet, dass wie bereits im GAL gestützt auf § 91 Abs. 2 Satz 2 KV im neuen Lohndekret eine angemessene Vorsteuerung enthalten ist. Dabei sind die Grundsätze für 
eine detaillierte inhaltliche Ausgestaltung der Verordnung im Dekret festgehalten, soweit sich die inhaltlichen Vorgaben nicht aus der Natur des zu regelnden Gegenstands ergeben.

3 Bezug zum übrigen Personalrecht

Das GAL enthält viele Bestimmungen, bei denen keine vom Personalgesetz abweichende Regelung nötig war, sondern diese wiederholt werden. Ein solches Vorgehen wurde gewählt, um das gesamte, die Lehrpersonen betreffende Anstellungsrecht übersichtlich darzustellen. Es soll nun auch in der Anschlussgesetzgebung konsequent weitergeführt werden. Ausgangspunkt für die Erarbeitung des Lohndekrets Lehrpersonen ist deshalb das Dekret über die Löhne des kantonalen Personals (Lohndekret) vom 30. November 1999, während die Personal- und Lohnverordnung (PLV) vom 25. September 2000 als Referenzvorlage für die Verordnung über die Anstellung und Löhne der Lehrpersonen dienen wird.

Durch dieses Vorgehen ist Gewähr dafür geboten, dass das Anstellungsrecht sämtlicher vom Kanton entlöhnten Personen so weit wie möglich einheitlich geregelt wird. Abweichende Regelungen gibt es nur dort, wo dies die besondere Situation des Arbeitsorts Schule und die pädagogische Funktion der Lehrpersonen nötig machen, also beispielsweise bei der Regelung der Arbeitszeit oder der Ferien, namentlich aber auch in der Frage der Einführung eines leistungsabhängigen Lohns.

4 Bezug zu anderen Projekten

4.1 Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WOV)

Am 13. März 2001 beschloss der Grosse Rat die flächendeckende Einführung einer neuen Führungsmethodik und sah dafür das Jahr 2005 vor. Das entsprechende Gesetz befindet sich zurzeit beim Grossen Rat zur 1. Lesung.

Die Einführung der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WOV) zieht unter anderem die Delegation von Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen mit sich. Dies führt zu 
einer Stärkung der Autonomie der operativen Organisationseinheiten. Die Einbindung der Organisationseinheiten in Controllingkreisläufe erlaubt den vorgelagerten Führungsebenen, diese wirkungsorientiert zu steuern.

Die Autonomie von Schulen kann in Finanz-, Organisations- und Lehrplanfragen unterschieden werden. Unter die Finanzautonomie fällt auch die Personalautonomie. Diese wird durch das GAL und dessen Nachfolgeerlasse festgelegt. Die personalrechtlichen Erlasse für die Lehrpersonen sind deshalb auch als wichtiges Element auf dem Weg zur neuen Führungsmethodik zu betrachten.

4.2 Führung der Schule vor Ort

In der Botschaft vom 24. Januar 2001 des Regierungsrats „Gesamtbericht Führung der Schule vor Ort“ wird u.a. das Zusammenwirken von kommunaler und kantonaler Ebene unter dem Aspekt von Qualität und Eigenständigkeit aufgezeigt. Der Grosse Rat hat dazu wichtige Entscheide gefällt. Dies führte zum im Rahmen von GAL geänderten § 71 des Schulgesetzes (SchulG) vom 17. März 1981, der eine flächendeckende Einführung von Schulleitungen vorsieht.

Das neue Anstellungsrecht ist ohne starke und kompetente Schulleitungen kaum realisierbar. Insbesondere auf der Volksschulstufe, wo gemäss GAL die Arbeitgeberrolle inskünftig klar bei den Gemeinden liegt, müssen für die Führung der Schulen neue Instrumente geschaffen werden.

Die Schulleitungen sind einerseits eng mit dem Personalrecht verbunden, weil die Personalführung ein wichtiger Teil ihres Berufsauftrags ist. Die Schulleitungen nehmen im Auftrag der Schulpflege die Stellung ein, die beim Staatspersonal der bzw. die Vorgesetzte im Auftrag der Regierung wahrnimmt. Andererseits bedingt der Übergang vom herkömmlichen Rektorat im Sinne einer reinen Schuladministration zur umfassend verstandenen Schulleitung mit entsprechender Kompetenzstärkung Änderungen in verschiedenen Erlassen auf Dekrets- und Verordnungsebene (betrifft v.a. Teile der Verordnung über die Volksschule sowie sämtliche Organisationserlasse der verschiedenen kantonalen Schulen).

5 Lohnkonzept

Beim Staatspersonal legte der Regierungsrat für die Revision des Lohnrechts folgende Ziele fest:

· Schaffung einer Rahmenordnung, in welcher der Grosse Rat die verfassungsrechtlichen Grundlagen regelt, jedoch dem Regierungsrat eine flexible Lohnpolitik ermöglicht;

· Flexible Steuerung der Lohnsumme unter Beachtung der allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der personalpolitischen Zielsetzungen, der Lohnentwicklung in der übrigen Wirtschaft, der Teuerung und der Finanzlage des Kantons;

· Globale Steuerung der Lohnkosten ohne zwingende Automatismen. Durch gezielte Lohnanpassungen bzw. direkte Einwirkungsmöglichkeiten soll eine langfristige Wirtschaftlichkeit und Leistungsorientierung erzielt werden;

· Erhaltung der sozialen Verantwortung des Kantons als Arbeitgeber;

· Verstärkte Beeinflussung des individuellen Lohns durch die erbrachten individuellen Leis​tungen;

· Entwicklung und Förderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Grundsätzlich gelten diese Ansprüche auch im Hinblick auf die Schaffung eines neuen Lohnsystems für Lehrpersonen. Der Regierungsrat vertritt die Auffassung, dass bei den Lehrpersonen mangels erprobter, geeigneter Bewertungssysteme im Moment auf die Realisierung eines leistungsabhängigen Lohnsystems zu verzichten ist.

Das dem vorliegenden Dekretsentwurf zugrunde liegende Lohnkonzept definiert die Grund​elemente der Lohnfindung und -entwicklung und zeigt auf, nach welchen Grundsätzen die Überführung vom alten ins neue Lohnsystem erfolgt. Es besteht aus folgenden vier Teilen:

· Lohnstufenmodell

· Einstufungsmodell

· Lohnentwicklungsmodell

· Überführungsmodell

Die Situation bei den Lehrpersonen ist aufgrund einiger funktionsspezifischer respektive bildungspolitischer Elemente im Vergleich zum Staatspersonal gesondert zu betrachten. Insbesondere müssen den spezifischen Anforderungen an die Lohnentwicklung, der Gleichwertigkeit zum System des Staatspersonals und den Überführungsmechanismen besondere Beachtung geschenkt werden.

5.1 Lohnstufenmodell

Das Lohnstufenmodell definiert die Grundstruktur der Lohnregelung. Darin wird das Lohnsys​tem dimensioniert und konfektioniert, indem der theoretisch mögliche Minimal- und Maximal​lohn, die Zahl der Lohnstufen, die Breite der Lohnbänder und die Positionslöhne (Anfangslohn jeder Lohnstufe) festgelegt werden. Im Lohnstufenmodell werden elf Lohnstufen definiert. Jede Lehrpersonenfunktion wird einer Lohnstufe zugeordnet. Für jede Lohnstufe wird ein Positionslohn (= Minimallohn dieser Stufe [= 100 %]) definiert.

5.1.1 Grundzüge des Lohnstufenmodells

Das Lohnstufenmodell soll die Transparenz in der Lohnfindung und die Vergleichbarkeit der Lohneinstufung für die einzelnen Funktionen von Lehrpersonen innerhalb und ausserhalb des Kantons Aargau gewährleisten.

Das neue Lohnstufenmodell orientiert sich an den Bestimmungen, welche für das Staatspersonal definiert wurden. Damit wird auch die Vergleichbarkeit mit diesem sichergestellt.

Für die einzelnen Funktionen von Lehrpersonen wird der Positionslohn aufgrund der Ist-Si​tuation, des Marktvergleichs und der Ergebnisse der Arbeitsplatzbewertung nach ABAKABA festgelegt. Die Einzelheiten sind im Einstufungsmodell dargestellt.

5.1.2 Elemente des Lohnstufenmodells

5.1.2.1 Grundmodell / Koordinatensystem

Das Grundmodell ist mit einem Koordinatensystem vergleichbar. Dieses dient als theoretische Orientierungshilfe und definiert den Rahmen sowie die Struktur des Lohnstufenmodells. Die theoretische Spannweite wird so festgelegt, dass auch zukünftige Entwicklungen aufgefangen werden können.

Das Koordinatensystem hat keinen direkten Bezug zu den einzelnen Lehrfunktionen und impliziert weder effektive Minimal- noch Maximallöhne, sondern spannt den Rahmen, in den das Lohnstufenmodell eingebettet ist. In diesem Sinn können alle Funktionen im Bildungsbereich (analog dem Lohnkonzept des Staatspersonals) respektive die dazugehörigen Löhne in das Koordinatensystem eingefügt werden. Unter Zusatzfunktionen sind unter anderem auch Schulleitungsfunktionen zu verstehen. Das Koordinatensystem schreibt auch nicht vor, wie viele Funktionen in welcher Lohnstufe einzureihen sind, noch hat es zur Folge, dass eine Normalverteilung der Funktionen über die Lohnstufen erfolgen muss.
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Aufgrund der aktuellen Löhne ist das Koordinatensystem für alle davon erfassten Funktionen (Unterrichts- und Leitungsfunktionen) gross genug dimensioniert, wenn die gesamte Spannweite der Positionslöhne von ca. Fr. 61‘000.-- bis Fr. 105‘000.-- reicht. Davon ausgenommen sind die Löhne der Schulleitungen an kantonalen Schulen und an der Fachhochschule, welche in den Führungsfunktionen gemäss Personalgesetzgebung einzuordnen sind.

5.1.2.2 Lohnstufen und Lohnbänder

Im neuen Lohnstufenmodell werden elf Lohnstufen definiert. Diese Anzahl gewährleistet, dass die Einstufung aller Funktionen differenziert genug erfolgen kann und nicht Funktionen mit signifikant unterschiedlichem Arbeitswert in die gleiche Lohnstufe eingereiht werden müssen.

Jede Lehrfunktion wird einer Lohnstufe zugeordnet. Für jede Lohnstufe wird ein Positionslohn als Minimallohn dieser Stufe (= 100 %) definiert.

Jede Lohnstufe besteht aus einem Lohnband (Differenz zwischen dem Positionslohn und dem Maximallohn) von 100 % bis 160 % des Positionslohns. Die individuelle Entwicklung innerhalb dieses Lohnbands wird im Lohnentwicklungsmodell definiert.

Der Maximallohn (160 %) setzt sich aus dem Positionslohn und dem Entwicklungspotenzial (60 %) innerhalb des Lohnbands zusammen. Mit diesem Lohnband ist gewährleistet, dass während einer Zeitperiode von cirka 20 bis 30 Jahren eine Lohnentwicklung ohne Funktionsänderung stattfinden kann (siehe Lohnentwicklungsmodell).

Die Lohnbänder mit 60 % Entwicklungsspanne sind unterschiedlich zu denjenigen im Lohnsystem des Staatspersonals. Mehrere Gründe sprechen für die Ausweitung des Lohnbands bei den Lehrpersonen auf 160 % statt 140 %:

· Der Arbeitsmarkt:
Die Lohnentwicklung der Lehrpersonen in den für den Marktvergleich herangezogenen direkten Konkurrenzkantone ist auf ca. 60 % ausgerichtet.

· Bei den Lehrpersonen besteht nicht wie bei der Verwaltung die Möglichkeit beim Arbeitgeber durch Übernahme neuer Funktionen Karriere zu machen. Die Lehrpersonen bleiben im Verlaufe der beruflichen Laufbahn in der Regel in derselben Funktion, während die Staatsangestellten im Verlaufe ihrer Berufskarriere mit einer bis mehreren Funktionsänderungen rechnen können.

· Bei den Lehrpersonen besteht wegen der klar definierten Zuordnung des Lohns zum Lebens- und Erfahrungsalters nicht die Möglichkeit von flexiblen Ersteinstufungen, wie bei der Verwaltung.

Aus diesen Gründen ist es zweckmässig, die Lohnbänder weiter zu fassen als beim Staatspersonal, so dass nicht für die gleiche Funktion mehrere Lohnstufen definiert werden müssen. Die vorgeschlagene Spannweite ist im Übrigen die gleiche wie die heute gegebene und entspricht auch dem Arbeitsmarkt.

Das System zeichnet eine Standardentwicklung der Lohnkurve pro Einstufung. Das fixierte Maximum zeigt die Begrenzung nach oben. Ob eine Lehrperson das Maximum ihrer Einstufung aufgrund einer regelmässigen Lohnentwicklung erreichen kann, hängt von den vom Grossen Rat jährlich zu beschliessenden Erhöhungen der Lohnsumme ab. Die reale Umsetzung der gezeichneten Standardentwicklung (Maximum wird mit Alter 55 erreicht), bedingt eine durchschnittliche jährliche Lohnsummensteigerung von 1.5 %. Falls diese durchschnittliche Erhöhung vom Parlament nicht gewährt werden kann, ist ein Mechanismus vorgesehen, mit welchem der Grosse Rat jährlich die individuellen Löhne von 3 Jahrgängen, nämlich der 35-, 45- und 55-Jährigen auf die Normalkurve anheben kann.

Bei der Übernahme einer neuen Funktion (z. B. einer Schulleitungsfunktion) wird es im neuen Lohnkonzept möglich sein, Teilfunktionen in verschiedenen Lohnstufen einzureihen. Somit kann eine Schulleiterin resp. ein Schulleiter für einen definierten Beschäftigungsgrad in einer höheren Lohnstufe sein und für den Beschäftigungsgrad in der Funktion als Lehrperson in einer tieferen Lohnstufe.

5.1.2.3 Positionslohn

Der Positionslohn entspricht dem Minimallohn pro Lohnstufe bzw. dem Funktionslohn aus dem Einstufungsmodell. Er wird unter Berücksichtigung der drei Komponenten Ist-Lohn, Marktlohn, ABAKABA-Wert festgelegt und bildet den fixen Lohnbestandteil innerhalb des Lohnstufenmodells. Er berücksichtigt die Grundanforderungen und die Beanspruchung respektive die Grundaufgaben mit den damit verbundenen Verantwortungen und Kompeten​zen einer Funktion, nicht jedoch Alter, Erfahrung und allenfalls Leistung.

Der Positionslohn bildet das Minimum der jeweiligen Lohnstufe. Die Frankenbeträge sind Jahreslöhne bei vollem Beschäftigungsgrad und schliessen den 13. Monatslohn mit ein. Verändert wird der Positionslohn (und damit auch das Minimum und das Maximum im Koordinatensystem) durch eine generelle Lohnerhöhung. Mit der Veränderung des Positionslohns durch eine generelle Lohnerhöhung erhöhen sich die individuellen erfahrungsabhängigen Positionierungen der einzelnen Lehrpersonen automatisch um den entsprechenden Prozentsatz, da die individuelle Positionierung immer in einem Prozentsatz des Positionslohns definiert wird. 

Das Lohnstufenmodell wird nur von einer generellen Anpassung des Lohnniveaus betroffen. Die individuelle Lohnentwicklung gemäss Entwicklungsmodell betrifft das Lohnstufenmodell nicht. Sie verändert nur die persönliche Positionierung der einzelnen Lehrperson im System.

5.1.2.4 Äquidistanz

Die Äquidistanz drückt die Differenz zwischen dem Positionslohn der vorhergehenden Lohnstufe zum Positionslohn der nachfolgenden Lohnstufe aus.

Die Äquidistanz beträgt 5.4 %. Dieser fixe Prozentsatz ergibt sich aus der Anzahl Lohnstufen und der gesamten Spannweite des Lohnstufenmodells. Er bewirkt eine logische Abstufung der Positionslöhne der einzelnen Lohnstufen.

5.1.2.5 Anlaufphase

Grundsätzlich sind Lehrpersonen in die für ihre Funktion vorgesehene Lohnstufe einzureihen, auch wenn sie noch nicht alle dafür notwendigen Fachkenntnisse mitbringen. Zum Auffangen fehlender Qualifikationsvoraussetzungen wird eine Einstufung in eine Anlaufphase vorgenommen, welche zur Folge hat, dass zwar die richtige Lohnstufe angewendet wird, der effektive Lohn aber unter dem Positionslohn liegt. Die Möglichkeit, einen tieferen Lohn auszurichten, soll dann bestehen, wenn die Lücke zwischen verlangten Anforderungen und Fähigkeiten im Moment noch zu gross ist (z.B. noch nicht abgeschlossene Ausbildung, Quer​einsteiger/innen).

Eine solche Regelung ist nur zu treffen, um die Lehrperson zu ermuntern, die fehlenden Voraussetzungen innert längstens fünf Jahren zu erfüllen und die erforderliche Qualifikation zu erwerben. Die fehlenden Voraussetzungen sind entweder durch den Abschluss einer zusätzlichen Ausbildung (z.B. Kleinklassenlehrpersonen mit Nachdiplomstudium HPS) oder durch eine fundierte Praxiserfahrung (meist durch eine Kombination von beidem) zu erwerben. Sobald die verlangten Voraussetzungen erfüllt und die erforderliche Qualifikation vorhanden sind, erfolgt zwingend eine Neueinstufung innerhalb der entsprechenden Lohnstufe.

Die Anlaufphase darf nur als Instrument bei nicht vollumfänglich erfüllten Voraussetzungen, aber nicht als Instrument zur Drückung des Grundlohns oder als Anpassungsinstrument an veränderte Marktlohnverhältnisse eingesetzt werden. Die Zeitdauer der Anlaufphase ist bewusst auf fünf Jahre beschränkt, damit nach diesem Zeitpunkt eine Neubeurteilung der Situation erfolgen muss und diese Phase nicht als dauerndes Provisorium eingesetzt wird. Wird die erforderliche Qualifikation in der Frist nicht erreicht, ist das Arbeitsverhältnis aufzulösen.

Bei fehlenden fachlichen Voraussetzungen für eine Funktion kann der Grundlohn bis zu max. 10 % reduziert werden. Die Anwendungsdauer der Anlaufphase ist auf maximal fünf Jahre zu begrenzen. Die Lohnentwicklung in der Anlaufphase erfolgt so, dass jeweils der Wert von zwei Entwicklungspunkten wie für die ordentlich eingestuften Lehrpersonen gewährt wird.

5.2 Einstufungsmodell

5.2.1 Grundzüge des Einstufungsmodells

Die Löhne sollen im Quervergleich der Lehrfunktionen und im Rahmen des Marktvergleichs (Vergleich mit den umliegenden Kantonen) „gerecht“ sein. Lohngerechtigkeit heisst, dass die Anforderungen und Belastungen einer Funktion sowie der erwartete persönliche Einsatz in der täglichen Arbeit unter Einhaltung der Prinzipien der Gleichstellung und Gleichbehandlung bewertet und berücksichtigt werden.

Das Einstufungsmodell definiert die Komponenten und ihre Anwendung, welche im Rahmen des Lohnstufenmodells für die Einstufung der einzelnen Funktionen von Lehrpersonen angewendet werden sollen. Die dabei festzulegende Positionierung der einzelnen Funktionen soll gewährleisten, dass der Kanton Aargau ein attraktiver Arbeitgeber bleibt.

Die neue Einstufung orientiert sich an drei Hauptkomponenten:

· Ist-Anfangslohn (Bruttolohn)

· Marktlohn aufgrund des interkantonalen Vergleichs

· Ergebnisse der Arbeitsplatzbewertung nach ABAKABA

Zur Ermittlung der neuen Einstufung der Funktionen ist ein Berechungsmodell entwickelt worden, welches die drei Hauptkomponenten in eine logische Abhängigkeit stellt und damit ausgehend vom Ist-Lohn zur Fixierung des neuen Positionslohns führt.

Die Möglichkeit der Ausrichtung von Ortszulagen fällt mit dem neuen Anstellungsrecht dahin. Die Ortszulagen müssen deshalb bei der individuellen Überführung berücksichtigt werden, indem bei den Lehrpersonen der Volksschule im Rahmen der Überführung zum Ist-Lohn noch Fr. 1‘500.-- dazugezählt werden. Damit wird die Gleichstellung dieser Funktion mit anderen Funktionen in einem wichtigen Punkt gewährleistet. Der Einbau der Ortszulagen wirkt wie eine einmalige Zulage. Die Kosten davon werden mit der Entwicklung der individuellen Löhne aufgefangen.

Bei der Besoldungsrevision 1972 wurde wie üblich – und für die Vermeidung von Diskrimi​nierung notwendig – der Vergleich der beiden kantonalen Besoldungssysteme Verwaltung – Lehrerschaft angestellt. Bei den damaligen Beratungen im Grossen Rat wurde dann bei den Besoldungseinstufungen der Volksschullehrpersonen, entgegen dem Antrag des Regierungsrats, die Ortszulage von Fr. 1'500.--/Jahr, welche damals noch weitestgehend flächendeckend von den Gemeinden gewährt wurde, in Abzug gebracht. Mit dem Abzug des Betrags der Ortszulagen nahm eine Verzerrung der Besoldung der Volksschullehrpersonen ihren Anfang, welche nun nach 30 Jahren ins Gewicht fällt: die Ortszulage wäre heute kaufkraftmässig Fr. 3'700.-- wert. Zudem haben Gemeinden zunehmend die Ortzulage abgeschafft. Beim Verwaltungspersonal wurde der Betrag und zusätzlich die Teuerung ausgerichtet. Damit hat der Kanton im Bereich der Volksschullehrerbesoldungen wesentliche Beträge eingespart. Der Einbau der Ortszulagen ins neue Lohnsystem entspricht damit einer Art historischen Schuld des Kantons.

5.2.2 Elemente des Einstufungsmodells

5.2.2.1 Ausgangswerte

Für das Einstufungsmodell für Lehrpersonen des Kantons Aargau sind die Ausgangswerte wie folgt berechnet respektive ermittelt worden:

· Ist-Wert 
· Anfangslöhne der heutigen Lohnklassen

· Marktwert
· Zur Ermittlung des Marktwerts für die einzelnen Funktionen ist der Durchschnitt der Löhne der Lehrpersonen aller angrenzenden Kantone sowie der Kantone Basel-Stadt und St. Gallen berechnet worden. (Basis: LCH-Statistik, Erhebungen BKS)

· Ergebnisse ABAKABA
· Arbeitswert nach ABAKABA
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Im neuen System spielt der Marktvergleich eine zentrale Rolle, weil der in sich geschlossene Arbeitsmarkt Lehrpersonen der Konkurrenz der umliegenden Kantone unterliegt. Der Kanton St. Gallen wird in den Marktwert einbezogen, weil er als Agrar- und Industriekanton eine dem Kanton Aargau vergleichbare Wirtschaftsstruktur aufweist. Bei den Minima, welche für die Bestimmung des Positionslohns massgeblich sind, ergibt sich im interkantonalen Vergleich folgendes Bild:

Funktion
Mittelwert Markt
Positionslohn LDLP

Kindergarten
59’857
61’835

Primarschule
69’902
72’402

Werken, Hauswirtschaft, Text. Werken
68’116
72’402

Sprachheilunterricht
77’381
76’312

Instrumentalunterricht Volksschule
73’336
76’312

Sekundar- und Realschule
79’293
80’433

Kleinklasse und Sonderschule
79’120
80’433

Bezirksschule
82’607
84’776

Instrumentalunterricht Sek. Stufe II
83’356
94’179

Mittelschule
95’459
99’265

Fachhochschule Teilauftrag
99’462
99’265

Fachhochschule Gesamtauftrag
104’932
104’625

5.2.2.2 Vektorenmodell

Für die Berechnung der neuen Positionslöhne wurde ein Vektorenmodell definiert. Dieses Modell erlaubt es, die drei beschriebenen Kriterien mit entsprechender Gewichtung in klar definierten Schritten in der Berechnung zu berücksichtigen. 
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Das Vektorenmodell nimmt den heutigen Ist-Anfangslohn als Ausgangswert. In einem ersten Schritt wird die Differenz Ist-Anfangslohn zum Marktlohn berechnet. 50 % davon wird als ers​ter Vektor definiert, der den Ist-Anfangslohn entweder nach oben (wenn der Marktlohn höher ist) oder unten (wenn der Marktlohn tiefer ist) anpasst. In einem zweiten Schritt wird die Differenz zwischen diesem Resultat und dem ABAKABA-Wert ermittelt. 25 % davon werden als zweiter Vektor definiert, der das Resultat nach oben (wenn der ABAKABA-Wert höher ist) oder unten (wenn der ABAKABA-Wert tiefer ist) anpasst. Das Resultat ist der neue Posi​tions​lohn.

Aus den folgenden Gründen ist das Vektorenmodell ausgewählt und wie dargestellt und pragmatisch definiert worden:

· Die Neueinstufung der Lehrfunktionen im Lohnstufenmodell verändert zwangsläufig den aktuellen Ist-Lohn. Es ist deshalb gerechtfertigt, diesen Wert als Ausgangswert zu verwenden und ihn um die Komponenten „Markt“ und „ABAKABA“ zu verändern.

· Der Vektor 1 gleicht die bestehenden Unterschiede zu den durchschnittlichen Marktwerten zu 50 % aus. Damit wird sichergestellt, dass eine angemessene Anpassung an die Marktsituation erfolgt. Diese kann wie folgt beurteilt werden: Der Kanton Aargau ist in den unteren Lehrfunktionen tendenziell weniger konkurrenzfähig, in den oberen Funktionen hingegen werden eher überdurchschnittliche Löhne bezahlt.

· Die Übernahme der reinen ABAKABA-Ergebnisse würden zu einer sehr starken Annäherung (Nivellierung) der Besoldungen der unteren und oberen Lehrfunktionen führen. Dies könnte keine politische Akzeptanz finden. Es wäre auch sachlich nicht zu rechtfertigen. Die Gewichtung der ABAKABA-Werte erfolgt deshalb auf Empfehlung der externen Berater (Price Waterhouse Coopers) und im Einverständnis mit dem ABAKABA-Autor, 
Christian Katz, zu 25 %. Die Berücksichtigung der ABAKABA-Werte in einem Vektor 2 
zu 25 % führt zu einer in den Auswirkungen vertretbaren Justierung von Ist-Lohn und Marktlohn.

5.2.2.3 Beispiele

An folgenden Beispielen soll gezeigt werden, wie die neuen Positionslöhne mit Hilfe des Vektorenmodells berechnet werden können. Folgende Grössen kommen bei der Berechnung des neuen Positionslohns zur Anwendung:

1. Ausgangsgrösse:
Ist-Anfangslohn

2. Vektor 1:
50 % Differenz Ist-Anfangslohn - Marktwert

3. Vektor 2:
25 % Differenz Resultat aus Punkt 2 – ABAKABA

Die Ergebnisse der Berechnungen werden nun zum nächstnäheren Positionslohn gemäss Lohnstufenmodell auf- oder abgerundet.

Ausgangsdaten

Funktion
IST-Anfangslohn

Gem. Lohntabelle

Aargau
Marktwert 
ABAKABA in Fr. umgerechnet





A
65’000
71’000
84’313

B
102’000
95’000
99’747


Berechnungen


VEKTOR 1
Resultat
VEKTOR 2
Neuer Lohn
Positionslohn neu (neuer Lohn gerundet)
Differenz zwischen IST-Anfangslohn und neuem Positionslohn




Resultat / ABAKABA




Kat.
Marktwert / IST-Anfangslohn Aargau








A
3’000
68’000
4078
72’078
72’402
7’402

B
-3’500
98’500
312
98’812
99’265
-2’735









Vektor 1

Vektor 2






50.0 %

25.0 %






5.3 Lohnentwicklungsmodell

5.3.1 Vorläufiger Verzicht auf Leistungslohn

5.3.1.1 Fehlende Rahmenbedingungen

Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten für den Entwurf des Lohndekrets Lehrpersonen wurde die Frage der Einführung des Leistungslohns für Lehrpersonen nochmals intensiv bearbeitet. Es zeigte sich dabei mit aller Deutlichkeit, dass folgende Rahmenbedingungen für die Einführung einer akzeptierten Leistungsbeurteilung von Lehrpersonen (noch) nicht gegeben sind:

a) Es gibt bis heute noch kein befriedigendes System einer praktikablen lohnwirksamen Leistungsbeurteilung für Lehrpersonen. Im Kanton Zürich z.B., wo die Schulpflegen für die Leistungsbeurteilung zuständig sind, sind teure Qualifikationsspezialisten (ab Fr. 150'000.--/Jahr) eingesetzt worden und greift die Beurteilung nicht, weil tendenziell fast alle Beurteilten von den Qualifikatoren zur Anhebung empfohlen werden (was keine Auswirkungen haben kann, weil das Geld dafür fehlt), oder sie greift nur in Einzelfällen und nur im negativen Sinn (als Sistierung des Lohnanstiegs bei notorisch sich nicht in die Teamarbeit integrierenden Lehrpersonen).

b) Eine lohnwirksame Leistungsbeurteilung lässt sich nur rechtfertigen, wo diese und die dafür eingesetzten Mittel glaubhaft zu einer Verbesserung der Qualität führen. Solches ist bis heute noch nirgends nachgewiesen.

c) Die Ausgestaltung der Leitungs- und Führungsstrukturen müssen geklärt sein und die Schulleitungsmitglieder müssen Führungsfunktionen sowohl inhaltlich wie auch zeitlich wahrnehmen können. Das heisst die Aufgaben, Verantwortungen und Kompetenzen auf Stufe Schulleitung sind zu definieren.

d) Die personellen Ressourcen für die Wahrnehmung von Führungsaufgaben insbesondere im Bereich der Personalführung sind transparent zu definieren.

e) Für die Einführung aber auch die Pflege dieses Führungsinstruments muss ein gezieltes Schulungs- und Weiterbildungsangebot bestehen.

f) Der Kommunikations- und Informationsbedarf ist sehr hoch und muss für die Akzeptanz bei den Lehrpersonen und ihren Vorgesetzten systematisch gepflegt werden.

g) Das Instrument der Leistungsbeurteilung sollte sich immer in das Gesamtsystem der Schul- und Qualitätsentwicklung einfügen und nicht isoliert dastehen.

h) Von einer parallelen Einführung von Mitarbeitergesprächen mit direkter Lohnwirksamkeit ist abzusehen. Es empfiehlt sich, zuerst das Führungsinstrument der Mitarbeitergespräche mit Leistungsbeurteilung einzuführen und erst in einem zweiten Schritt mit einer leis​tungsorientierten Lohnentwicklung zu koppeln.

Trotz Verzichts auf eine generelle lohnwirksame Leistungsbeurteilung enthält das neue Sys​tem Leistungskomponenten. Im positiven Sinn sind dies Prämien (§ 16 LDLP) und im negativen Sinn Verzicht auf Gewährung des Anstiegs im Erfahrungsanteil (§ 6 Abs. 6 LDLP). Damit enthält es schon heute die de facto einzig wirksamen Elemente der sogenannten Leistungslohnsysteme anderer Kantone, ohne deren nachteiligen, weil teuren und unwirksamen speziellen Evaluationskomponenten.

5.3.1.2 Kosten der Leistungsbeurteilung

Die lohnwirksame Leistungsbeurteilung bedingte die Bereitstellung von zusätzlicher Personalressourcen. Pro betreute Lehrperson wird mit einem Beschäftigungsgrad von einem Prozent (= 20 Arbeitsstunden pro Jahr) gerechnet. Die einzelnen Lehrpersonen haben ihrerseits mit einem Zusatzaufwand von rund 12-15 Stunden jährlich zu rechnen. Daraus errechnet sich ein Mehraufwand allein für die Volksschulstufe (ohne Kindergarten) von ca. 10 Mio. Franken. Nicht berücksichtigt ist darin der zeitliche Mehraufwand der zu beurteilenden Lehrpersonen sowie die erstmaligen Einführungs- und Ausbildungskosten von ca. 4 Mio. Franken.

Da es bis heute noch kein befriedigendes System einer praktikablen lohnwirksamen Leis​tungsbeurteilung für Lehrpersonen gibt, ist ausserdem mit zusätzlichen Aufwendungen für die Evaluation ev. Entwicklung eines eigenen Systems zu rechnen.

Zusammenfassend muss festgehalten werden, dass die Kosten der lohnwirksamen Leis​tungsbeurteilung sehr hoch sind. Diese müssten zusätzlich, im Volksschulbereich wohl von den Gemeinden, aufgebracht werden.

5.3.1.3 Spätere Einführung einer lohnwirksamen Leistungsbeurteilung

Das neue Lohnsystem ist so angelegt, dass eine spätere Einführung einer lohnwirksamen Leistungsbeurteilung ohne weiteres möglich ist. Der im LDLP definierte Erfahrungsanteil würde dann ersetzt durch einen Leistungsanteil, welcher in völliger Übereinstimmung mit den entsprechenden Bestimmungen beim Verwaltungs- und Spitalpersonal ausgestaltet werden könnte. Mit dem vorläufigen Verzicht auf die Einführung einer lohnwirksamen Leistungsbeurteilung werden demnach keinerlei Präjudizien geschaffen.

5.3.2 Grundzüge des Lohnentwicklungsmodells

Das Lohnentwicklungsmodell definiert die individuelle Lohnentwicklung innerhalb einer Lohn​stufe einerseits und das Zusammenspiel zwischen Lohnsummenentwicklung und genereller Lohnentwicklung andererseits.

Mit dem Lohnentwicklungsmodell soll sichergestellt werden, dass die Entwicklung der insgesamt zur Verfügung stehenden Lohnsumme vergleichbar mit derjenigen des Staatspersonals verläuft. Dies hat zur Folge, dass die Lohnentwicklung in Zukunft nicht nach einem starren Mechanismus, der bereits im Voraus das Ausmass der jährlichen Lohnerhöhung definiert, erfolgen soll. Es wurde deshalb ein Modell entwickelt, welches die Dimensionierung der einzelnen Entwicklungsschritte von Jahr zu Jahr neu erlaubt. Dies geschieht mit Hilfe eines Punktesystems, das den fixen Teil des Systems ausmacht. Der Wert eines Punkts wird von Jahr zu Jahr aufgrund der verfügbaren Lohnsumme neu definiert. Dies macht den variablen Teil des Systems aus.

Wie bereits erwähnt, ist vorläufig keine Lohnentwicklung auf der Grundlage einer Leistungsbeurteilung vorgesehen. Die Lohnentwicklung orientiert sich deshalb am Lebensalter abzüglich der Ausbildungsdauer und somit an der Erfahrung. Dabei soll eine Lohnentwicklung resultieren, welche mit der Lohnkurve eines gut qualifizierten Mitarbeiters der Verwaltung vergleichbar ist. Die Lohnentwicklung folgt in der Regel der Form eines „liegenden S“ (Kein Anstieg zu Beginn, stärkerer Anstieg in der Eingangsphase, schwächerer in der Hauptzeit der Laufbahn und nur noch genereller Anstieg ab Erreichen des Maximums). Sie gleicht derjenigen im bisherigen System.

Die Lohnentwicklung dauert in der Überführungsphase bis zum 60. und danach bis zum 55. Altersjahr, d.h. bei einem Eintritt im 22. Altersjahr über eine Zeitspanne von 33 Jahren. Um dies im Rahmen der vorgesehenen normalen Entwicklungskurve bewerkstelligen zu können, ist ein jährliches durchschnittliches Lohnsummenwachstum von 1.5 % erforderlich. Weil dies z.B. in der gegenwärtigen Zeit nicht garantiert werden kann, könnte sich das Sys​tem schnell überdehnen und verzerren. Sollte das eintreffen, wäre die Konkurrenzfähigkeit des Kantons Aargau auf dem Arbeitsmarkt der Lehrpersonen nicht mehr gegeben. Es ist deshalb ein Korrekturmechanismus vorgesehen, der bewirkt, dass die Lehrpersonen an zwei Punkten in ihrer Laufbahn, im 35. und 45. Altersjahr den Lohn gemäss Normalkurve erhalten und im 55. Altersjahr das Maximum der Lohnentwicklung erreichen. Um den Automatismus zu vermeiden, ist dem Grossen Rat jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag Antrag zu stellen.

Zur Sicherstellung, dass Lehrpersonen, die den Anstieg auf Grund ihrer gezeigten Leistung nicht verdienen, diesen nicht doch erhalten, ist vorgesehen, dass die Anstellungsbehörde den Anstieg verweigern kann. Damit wird schon ein wesentliches Element eines Leistungslohns eingeführt.

Die Ausrichtung der individuellen Löhne auf die Normalkurve zu drei Zeitpunkten der Laufbahn ist ein Element des Systems, das bei den übrigen Angestellten des Staats so nicht gegeben ist. Es ergibt sich aber keine Ungleichbehandlung, weil die Voraussetzungen unterschiedlich sind:

· Das Entwicklungsband der Lehrpersonen ist auf 60 % ausgelegt, während bei den Angestellten 40 % für die gleiche Funktion gelten.

· Bei den Angestellten korrigieren sich Verzerrungen leichter, weil man Neueintretende eventuell höher einstufen kann und vor allem, weil man sich durch Funktionswechsel beruflich entwickeln kann. Das System ist bei den Angestellten flexibler.

Die Kosten der Korrektur auf die Minimallohnkurve fallen, wenn der Grosse Rat entsprechend beschliesst jährlich bei drei Jahrgängen der Lehrpersonen an. Pro Jahr, in welchem ein Nullwachstum der Lohnsumme verfügt wird, ergeben sich dafür Kosten von 0,1 % der Lohnsumme. Diese Kosten finanzieren sich vollständig aus den mit den Verzerrungen anfallenden sinkenden Lohnkosten. Wird die Lohnsumme bei Nullwachstum belassen, bleibt die Lohnsumme nicht stabil, sondern sie wird kleiner. Dies, weil ältere und teurere Lehrpersonen in Pension gehen, während die nachfolgenden jüngeren tendenziell auf dem Anfangslohn sitzen bleiben.

Sowohl im Lohnentwicklungsmodell als auch im Überführungsmodell ist sicherzustellen, dass die Einstufung von später ins System eintretenden Lehrpersonen so erfolgt, dass ein gleicher Lohn für bereits im System eingestufte Lehrpersonen wie für die Neueintretenden mit gleichen Voraussetzungen resultiert. Zu diesem Zweck wird aufgrund der Lohnentwicklung der vergangenen Jahre der Normalverlauf der Lohnkurve für jede Lehrfunktion festgelegt.

5.3.3 Elemente des Lohnentwicklungsmodells

Der Lohnentwicklung wird ein Punktesystem zu Grunde gelegt, das die festen Werte der Entwicklung im Rahmen der verfügbaren Summe für die Lohnentwicklung fixiert. Bei stark schwankender Lohnsummenentwicklung müssen auch die festen Werte veränderbar sein, da vermieden werden muss, dass Lehrpersonen, die ihre Hauptlohnentwicklung in wirtschaftlich schlechteren Zeiten erlebt haben, gegenüber denjenigen, welche dies in guten Zeiten tun konnten, benachteiligt werden. Als Richtwert dient dazu die Lohnentwicklungsperspektive bei einer durchschnittlichen jährlichen Lohnentwicklung von mindestens 1.5 %.



5.3.3.1 Kriterien für die Lohnentwicklung

Massgebend für den Stand der Lohnentwicklung der einzelnen Lehrperson ist die Anzahl Jahre anrechenbarer Berufserfahrung (= Praxisjahre). Im bisherigen System war die Defini​tion der anrechenbaren Berufserfahrung im Einzelfall aufwändig und entbehrte nicht einer gewissen Willkür.

Für den Stand der Lohnentwicklung der einzelnen Lehrperson soll die Anzahl der anrechenbaren Jahre Berufserfahrung als Grundkriterium gelten, die ab dem Zeitpunkt des theoretischen Ausbildungsabschlusses gezählt werden. 

Die im Dekret vorgesehene Lösung für die Lohnentwicklung hat den Vorteil, dass die Einstufung der Lehrpersonen inskünftig administrativ sehr einfach vorzunehmen ist, da sämtliche Lehrpersonen mit dem gleichen Jahrgang in der entsprechenden Funktion im Jahre X den gleichen Lohnanspruch haben. Zur Illustration dienen folgende zwei Beispiele:

Beispiel 1: 
Im Jahre 2005 haben sämtliche Lehrpersonen auf der Primarschulstufe mit dem Jahrgang 1966 den genau gleichen Lohn, unabhängig von ihrer Anstellungsdauer.

Beispiel 2: 
Im Jahre 2006 haben sämtliche Lehrkräfte der Real- und Sekundarschule mit dem Jahrgang 1971 den genau gleichen Lohn, unabhängig von ihrer Anstellungsdauer.

Mit dieser Lösung entfällt die heute oftmals aufgrund von Zufälligkeiten (persönliche Angaben der Lehrperson, geschickte Darstellung der bisherigen Berufserfahrung) und mit gros-sem Aufwand vorgenommene Einstufung. Verzichtet werden kann aber auch auf die Frage, was letztlich als Berufserfahrung anzurechnen ist (eigentliche Unterrichtstätigkeit, Tätigkeit in anderen Berufen, Familienarbeit, usw.).

Vorteile:

· Bereits heute werden Praxisjahre auch bei sehr kleinen Pensen angerechnet (z.B. Lehrperson mit Teilpensum von 2 Lektionen pro Woche).

· Unterrichts- und andere Berufserfahrung sowie Lebenserfahrung (inkl. erzieherische Arbeiten ausserhalb der Lehrtätigkeit) werden gleich gewichtet.

· Quereinsteigerinnen resp. Quereinsteiger aus anderen Lehrtätigkeiten werden gleich ein​gestuft wie langjährig tätige Lehrpersonen.

Nachteile:

· Den individuellen Besonderheiten kann mit einer schematisierten Formel nur bedingt Rechnung getragen werden (z.B. sehr lange individuelle Ausbildungsdauer).

5.3.3.2 Entwicklungsphasen und Punktewerte

Die Lohnentwicklung verläuft im Rahmen von 4 differenzierten Entwicklungsphasen:

· Entwicklungsphase I:
1. + 2. Praxisjahr

· Entwicklungsphase II:
3. – 10. Praxisjahr

· Entwicklungsphase III:
11. – 18. Praxisjahr

· Entwicklungsphase IV:
ab 19. Praxisjahr bis zur Erreichung des Lohnstufenmaximums

Den einzelnen Entwicklungsphasen wird eine unterschiedliche Anzahl Entwicklungspunkte zugeordnet:

Entwicklungsphase
I
II
III
IV

Punktewert
0
2
1,5
1

Der Wert eines Punkts in Prozenten des Positionslohns wird jährlich berechnet. Er wird definiert durch die im Rahmen des Budgets durch Regierungsrat und Parlament bewilligte Sum​me für die individuelle Lohnentwicklung. 

Bei der Systempflege ist darauf zu achten, dass Lehrpersonen in den Entwicklungsphasen III und IV nicht benachteiligt werden. Es muss deshalb möglich sein, den Punktewert zum Ausgleich von Phasen mit geringem Lohnsummenwachstum für die Entwicklungsphasen III und IV befristet zu erhöhen. Dazu wäre jeweils eine entsprechende Dekretsänderung (Übergangsbestimmung) vorzunehmen.

5.3.3.3 Arten der Lohnentwicklung

Die jährlich zur Verfügung stehende Summe für die Lohnentwicklung ist auf die zwei möglichen Arten aufzuteilen:

· Allgemeine Lohnerhöhung: Diese hebt die Positionslöhne um einen einheitlichen Prozentsatz. Dadurch wird das gesamte Lohnsystem um den entsprechenden Prozentsatz angehoben, was für sämtliche Mitarbeitende zu einer prozentual einheitlichen Lohnerhöhung führt.

· Lohnerhöhung in der Entwicklungsphase: Mit Hilfe einer Berechnungsformel wird der Wert eines Entwicklungspunkts in Prozenten des Positionsanteils ermittelt. Aus der Mul​tiplikation Entwicklungspunkte gemäss Entwicklungsphase mal Prozente des Positionsanteils ergibt sich die entsprechende Lohnerhöhung für die betreffenden Lehrpersonen.

Die unterschiedliche Lohnentwicklung in den verschiedenen Entwicklungsphasen hat zur Folge, dass bei stark schwankenden Veränderungen der jährlich zur Verfügung stehenden Lohnentwicklungssumme Verzerrungen im System entstehen könnten. Es ist anzustreben, dass der Prozentsatz für diese Lohnentwicklungen möglichst stabil bleibt beziehungsweise sich innerhalb einer Bandbreite von ca. 1 bis 3 % bewegt.

Zur Vermeidung unerwünschter Verzerrungen sollten folgende Grundsätze beachtet werden:

· Kann eine Summe, die grösser als 3 % der Lohnsumme für die Lohnentwicklung ausmacht, zur Verfügung gestellt werden, sollte der die 3 %-Marke übersteigende Betrag grundsätzlich als generelle Reallohnerhöhung gewährt werden.

· Kann während mehrerer Jahre keine oder nur eine Lohnentwicklung unter 1,5 % im Durchschnitt erfolgen, muss per Dekretsänderung für die Entwicklungsphasen III und IV die Punktezahl erhöht werden. Ein solches Nacheichen der Lohnkurve kann allerdings vermieden werden, wenn die Löhne im Alter 35 und 45 regelmässig gemäss § 6 abs. 5 auf die Normalkurve angehoben werden.

5.4 Überführungsmodell

5.4.1 Grundlagen

Das heutige Lohnsystem besteht aus rund 100 Funktionen, die auf 25 Besoldungsklassen aufgeteilt sind. Das LDLP definiert demgegenüber nur noch 18 Funktionen, welche auf insgesamt 11 Lohnstufen aufgeteilt werden. Für die Überführung müssen die rund 100 Funktionen nach altem Lohnrecht den Funktionen und Lohnstufen nach LDLP zugeordnet werden.

5.4.1.1 Prinzip

Die Überführung vom alten ins neue Lohnsystem erfolgt grundsätzlich in zwei Schritten:

Schritt 1:
Einordnung der Funktionen in eine Lohnstufe aufgrund des beschriebenen Einstufungsmodells.

Schritt 2:
Positionierung der Lehrpersonen innerhalb der festgelegten Lohnstufe res​pektive deren Lohnband grundsätzlich mit dem bisherigen Bruttolohn, zusätzlich für die Lehrpersonen der Volksschule mit der neu einberechneten Ortszulagen.

5.4.1.2 Personalpolitisch wichtige Grundsätze für die Überführung

Bei der Überführung vom alten ins neue System sind wichtige Grundsätze zu beachten:

· Die Lehrpersonen werden bei der Überführung vom alten ins neue System gemäss dem im Einstufungsmodell definierten Verfahren einer Funktion zugewiesen.

· Die Einstufung erfolgt in die der zugewiesenen Funktion entsprechenden Lohnstufe.

· Für die einzelnen Lehrpersonen ist eine Frankenüberführung vorgesehen. Das heisst, dass der Start im neuen System mit dem zuletzt ausgerichteten Lohn inklusive den Dienstalters-, Teuerungs- und Ortszulagen an der Volksschulstufe nach altem System erfolgt. Im Normalfall dürfte der neue Lohn für die meisten Lehrpersonen zwischen dem Positionslohn und dem maximalen Lohn, also innerhalb des Lohnbands der neuen Lohnstufe liegen.

· Da diese Überführung zur Folge hat, dass sich eine Höherbewertung einzelner Funktionen gar nicht messbar auf die effektiven Löhne auswirkt, wird eine Normalkurve definiert.

· Diese Normalkurve hat zur Folge, dass jeder Lehrperson eine normale Lohnentwicklung innerhalb der neuen Funktion in dem Sinne zugestanden wird, dass bei einer regelmäs​sigen jährlichen Lohnentwicklung von 1.5 % im Alter 55 das Lohnmaximum der betreffenden Funktion erreicht wird. Da aber auch neu Eintretende entsprechend der Normalkurve entlöhnt werden, hat dieses Vorgehen zur Folge, dass ungerechtfertigte Unterschiede in der Entlöhnung von Bisherigen und Neuen vermieden werden.

· Für die Lehrpersonen, die sich über dem Lohnband ihrer neuen Lohnstufe befinden, ist ein separates Verfahren zur Überführung anzuwenden (Besitzstand respektive Herabstufung). Hier gelten dieselben Regelungen wie beim Staatspersonal.

· Neueintretende Lehrpersonen sind einstufungsmässig grundsätzlich gleich zu behandeln wie bereits angestellte Lehrpersonen. Dieses Prinzip gilt auch bei Funktionsänderungen.

5.4.2 Besitzstandsregelung

Lehrpersonen, deren Bruttobesoldung höher ist als das für ihre Funktion entsprechende Maximum, wird dann eine nominelle Besitzstandsgarantie gewährt, wenn die Summe aus deren Lebensalter und deren Dienstjahren beim Kanton Aargau mindestens 60 ergibt. In allen übrigen Fällen erfolgt eine Besoldungsreduktion.

Liegt die Bruttobesoldung innerhalb des Lohnbands der entsprechenden Funktion, jedoch oberhalb der Normalkurve für die Lohnentwicklung, so wird die individuelle Lohnentwicklung so lange eingefroren, bis die Normalkurve erreicht ist.

5.4.3 Überführungsprozess


Die Überführung ins neue Lohnsystem erfolgt so, dass sämtliche Lehrpersonen, unabhängig von deren aktuellem Lebensalter, bei einer gleichmässigen, theoretischen Lohnentwicklung von jährlich mindestens 1.5 %, im Alter 55 (während der Überführungsphase im Alter 60) den Maximallohn von 160 % des Positionslohns ihrer Funktion erreichen könnten. Zu diesem Zweck wird für die Überführung eine sogenannte „Normalkurve 160 %“ definiert. Lehrpersonen, deren Lohn nach der Überführung unterhalb dieser Kurve liegt, werden auf die Normalkurve angehoben. Der Lohn von Lehrpersonen, welcher oberhalb der Normalkurve liegt, wird eingefroren, bis dieser entwicklungsbedingt ebenfalls das Niveau der Normalkurve erreicht. Neu in den Schuldienst Eintretende werden gemäss Normalkurve eingestuft.

Diese Lösung hat den Vorteil, dass es auch nach der Überführung keine unterschiedlichen Löhne gibt zwischen neu Eintretenden und Bisherigen. Eine Ausnahme bilden lediglich diejenigen Lehrpersonen, welche nach der Überführung oberhalb der Normalkurve liegen und deren Löhne bis zum Erreichen der Normalkurve eingefroren werden.

6 Arbeitszeit

6.1 Jahresarbeitszeit

§ 28 GAL legt fest, dass der Grosse Rat die Jahresarbeitszeit bestimmt, während der Regierungsrat die Aufteilung der Jahresarbeitszeit und die Ferien regelt. Grundsätzlich ist die Arbeitszeit der Lehrpersonen gleich derjenigen des Staatspersonals. Die Detailregelung der Ar​beitszeit bleibt dem Regierungsrat vorbehalten, welcher die Zahl der Unterrichtslektionen pro Schulwoche festzulegen hat, die bei einem Beschäftigungsgrad von 100 % zu erbringen sind (Normalpensum). Damit bestimmen grundsätzlich wie bis anhin die erteilten Unterrichtslektionen den Beschäftigungsgrad.

6.2 Normalpensen

Die Festlegung der Normalpensen wird in der Verordnung vorgenommen. Die Pensenhöhe der einzelnen Funktionen von Lehrpersonen steht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den im Rahmen des neuen Lohnsystems vorgenommenen Einstufungen. Im Rohentwurf der Verordnung ist vorgesehen, dass für die Real- und Sekundarlehrkräfte das Normalpensum von 29 auf 28 Lektionen reduziert wird. Damit erfolgte eine Annäherung an das Normalpensum 27 an der Bezirksschule. Da eine Pensumsreduktion um eine Lektion Mehrkosten von ungefähr vier Prozent der Lohnsumme der betreffenden Kategorie von Lehrpersonen bringt, ist eine vollständige Angleichung sämtlicher Pensen der Oberstufe aus finanziellen Gründen nicht möglich. Der Werkunterricht an der Oberstufe soll um eine Lektion auf 28 Lek​tionen reduziert werden. Angepasst wird auch der Unterricht im Textilen Werken und Hauswirtschaft, der um eine Stunde auf neu 28 Stunden erhöht wird. Um eine Lektion angehoben wird das Normalpensum für den Bereich Instrumentalunterricht Volksschule. Der Instrumentalunterricht Sekundarstufe II erfährt eine Einreihung in eine tiefere Lohnstufe und eine Erhöhung des Normalpensums um zwei Lektionen. Diese Erhöhungen rechtfertigen sich aus dem Marktvergleich, werden doch in den anderen Kantonen für diese Bereiche markant niedrigere Löhne bezahlt bzw. sind die Unterrichtspensen wesentlich höher.

6.3 Altersentlastung

Auch die Regelung der Altersentlastung bleibt der Verordnung vorbehalten. An die Stelle der heutigen Altersentlastung (2 Pflichtstunden ab 55. Altersjahr, 3 Pflichtstunden ab 60. Alters​jahr), von der bisher allerdings nur Lehrpersonen mit einem Vollpensum profitieren konnten, tritt neu eine generelle Reduktion des Normalpensums im Verhältnis zum jeweiligen Beschäftigungsgrad, mithin nach Vollendung des 55. Altersjahrs bei einem Vollpensum eine Reduktion um eine Unterrichtslektion bzw. nach Vollendung des 60. Altersjahrs eine Reduktion um zwei Unterrichtslektionen.

Diese Neuregelung bietet insbesondere im Vollzug grosse Vorteile, da der ständigen Streit um die Gewährung von Altersentlastungen bei Teilzeitpensen nicht mehr geführt werden muss.

7 Fachhochschulbereich

In einer besonderen Situation ist die Fachhochschule. Sie hat eine andere Ausgangslage als die übrigen Schulen im Kanton. Insbesondere im Hinblick auf ihre interkantonale Ausrichtung benötigt die Fachhochschule für den gesamten Anstellungsbereich einen grösseren Handlungsspielraum. Mit Blick auf den im Jahre 2006 vorgesehenen Zusammenschluss in der Nordwestschweiz gilt es insbesondere zu vermeiden, dass im Lohnbereich Präjudizien geschaffen werden. Der Strategieentwicklungsprozess für die Fachhochschulen (STEP) sieht vor, dass die Kantone AG, BL, BS und SO ihre bestehenden Fachhochschulen zu einer gemeinsam getragenen Fachhochschule Nordwestschweiz zusammenführen. Diese neu zu bildende interkantonale Institution wird naturgemäss auch ein eigenständiges Lohnsystem haben. Die nun im Rahmen des neuen Lohnkonzepts des LDLP für die Lohnstufe „Fachhochschule Gesamtauftrag“ errechnete Bandbreite von Fr. 104'625.-- (Positionslohn) bis Fr. 167'400.-- (Maximallohn = 160 % des Positionslohns) entspricht grundsätzlich den im Rahmen der für die FH Nordwestschweiz entwickelten Vorstellungen zu den Löhnen.

Wenn nun aber mit der Einführung des neuen Lohnsystems nach LDLP sämtliche Lehrpersonen ab Alter 55 bereits das Maximum erreichen, so hat die Fachhochschule bei diesen Dozierenden im Rahmen der für die FH Nordwestschweiz geplanten Einführung eines neuen Lohnsystems keine Möglichkeiten mehr für die Ausrichtung von differenzierten Löhnen. Deshalb wird nun im LDLP vorgesehen, die Maximas für die Bereiche Fachhochschule Gesamt​auftrag und Fachhochschule Teilauftrag statt auf 160 % lediglich auf 152 % auszurichten. Dafür soll aber die Möglichkeit einer zusätzlichen, je nach individueller Qualifikation, Aufgaben und Leistung auszurichtenden Zulage geschaffen werden, und zwar aus zwei Gründen:

· Ein schematisch angelegtes Lohnsystem ist für die spezifischen Bedürfnisse der FH Aargau zu unflexibel. So ist insbesondere der nun vorgesehene Lohn für jüngere Dozierende zwar in der Regel durchaus angemessen, für andere aber mit spezieller Qualifikation und Position in der Wirtschaft kaum konkurrenzfähig.

· Eine flexible, nach Qualifikation, Aufgaben und Leistung ausgerichtete Zulage erlaubt es, ein wesentliches Element des im Rahmen der FH Nordwestschweiz vorgesehenen flexibleren und leistungsorientierten Systems in einem (wenn auch noch beschränkten) Umfang einzuführen und damit den absehbaren Systemwechsel sanft und ohne Präjudizien zu gestalten.

Aus diesen zwei Gründen wird zusätzlich zu dem auf 152 % reduzierten Lohnband die Möglichkeit geschaffen, dass bei Bedarf zur Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit vor allem bei jüngeren Dozierenden eine der Qualifikation und Leistung entsprechende Sonderzulage von bis zu 20 % des jeweiligen Jahresbruttolohns ausgerichtet werden kann. Diese Zulage darf jedoch nur so hoch sein, dass zusammen mit dem ordentlichen Lohn gemäss Lohnentwicklungstabelle der Maximallohn (= 160 % des Positionslohns) für den Bereich Fachhochschule Gesamtauftrag bzw. Fachhochschule Teilauftrag nicht überschritten wird.

Die bisherigen Zulagen für Führungs- und Sonderfunktionen werden - wie für alle kantonalen Schulen - neu aus dem Bereich des GAL ausgeschieden und auf der Basis des Personalgesetzes verankert. Neu soll jedoch im LDLP die Möglichkeit geschaffen werden, dass Dozierende mit ausserordentlicher fachlicher Qualifikation sowie für Spezialfunktionen eine ebenso gute Einstufung erreichen können wie mit zusätzlicher Führungsverantwortung. Für diese beiden Fälle (die nur sehr wenige Dozierende betreffen wird) ist eine Zulage im Umfang von max. Fr. 20'000.-- vorgesehen.

Insgesamt soll mit diesem System (ein auf 152 % reduziertes Lohnband mit der Möglichkeit der oben erwähnten Sonderzulagen im Fachhochschulbereich) diejenige Flexibilität erreicht werden, die die FH Aargau braucht, um der spezifischen Anforderungen des Arbeitsmarkts für Hochschuldozierende Rechnung zu tragen und um für die Einführung eines künftigen Lohnsystems für die FH Nordwestschweiz eine gute Ausgangsposition zu erreichen.

8 Schulleitungen

Mit dem nach § 49 GAL neu geschaffenen § 71 Abs. 2 SchulG werden die Schulleitungen flächendeckend eingeführt. Damit stellen sich automatisch auch Fragen zur Entlöhnung der Schulleitungen, zur Ressourcenzuteilung, insbesondere aber auch zur Finanzierung.

8.1 Entlöhnung der Schulleitungen

Es kann nicht gleichgültig sein, welche Personen die verantwortungsvolle Aufgabe der Schulleitung übernehmen. Nur bestens qualifizierte Personen kommen dazu in Frage. Um aber die Aufgabe der Schulleitung attraktiv werden zu lassen, müssen auch die finanziellen Rahmenbedingungen attraktiv ausgestaltet sein. Deshalb sind die Schulleitungen an der Volksschule in verschiedene Lohnstufen eingeteilt, wobei das Maximum die Einstufung der Bezirksschullehrpersonen um zwei Stufen übersteigen kann. Innerhalb der drei im Einreihungsplan festgelegten Lohnstufen können die Gemeinden im Einzelfall entscheiden. Als Kriterien dienen folgende Punkte:

· Grösse der Schule, für welche die Verantwortlichkeit besteht;

· Schulstufen und –typen, für welche die Verantwortlichkeit besteht;

· Hierarchische Stufung und Aufgabenbereich.

Die Schulleitungen der kantonalen Schulen inkl. Fachhochschule werden demgegenüber dem Personalrecht der Verwaltung unterstellt. Damit ist die erforderliche Flexibilität bei der Einstufung und Entlöhnung auf kantonaler Ebene ebenfalls gewährleistet, welche vor allem auf die Bedürfnisse der einzelnen Schulen gezielt Rücksicht nehmen kann.

8.2 Zuteilung von Ressourcen und Kostenbeteiligung durch den Kanton

Die Zuteilung von Ressourcen durch den Kanton für die Schulleitungen der Volksschule bemessen sich nach geltendem Recht einerseits nach der Anzahl Abteilungen der betreffenden Schule, andererseits nach dem Schultypus (vgl. § 12 Lehrerbesoldungsdekret II). Als gesetzliche Grundlage für die Kostenbeteiligung an der Entlöhnung der Schulleitungen bestimmt § 66 Abs. 2 SchulG, der mit § 49 GAL geändert wurde, dass der Kanton sich an den Kosten der Besoldungen beteiligen kann, welche die Gemeinden und Gemeindeverbände für die Ausübung weiterer durch die Gesetzgebung vorgesehener Funktionen an den von ihnen getragenen Schulen auszurichten haben; der Grosse Rat regelt den Umfang der Beteiligung.

Bis zur Realisierung des 3. Pakets des Projekts Aufgabenteilung Kanton-Gemeinden werden die durch die Einführung von Schulleitungen entstehenden Mehrkosten allein bei den Gemeinden anfallen, während der Kanton einen Beitrag leistet in der Höhe der bisherigen, mit der Aufhebung des Lehrerbesoldungsdekrets II allerdings wegfallenden Rektoratsentlastungen in der Höhe von rund 4,3 Mio. Franken. Im Projekt Aufgabenteilung Kanton-Gemeinden ist vorgesehen, dass sich die Gemeinden an den Lehrerlöhnen zu beteiligen haben, was die Gelegenheit gibt, auch eine definitive Lösung für die Aufteilung der Schulleitungskosten zu treffen. Bis dahin soll den Gemeinden und Gemeindeverbänden daher lediglich empfohlen werden, welche Ressourcen sinnvollerweise für die Schulleitungen vorzusehen sind. Mit dem Wandel von der reinen Schuladministration durch Rektorate mit entsprechender Stundenent​lastung bei der Unterrichtsverpflichtung zur professionellen umfassenden Schulleitung mit eigener Funktion und Lohneinstufung sind die vom Kanton finanzierten Ressourcen nach anderen Kriterien zu verteilen. § 38 Abs. 2 LDLP bestimmt in diesem Sinn unter dem Titel „Kostenbeteiligung“, dass die Staatsbeiträge nach Massgabe der Schülerzahlen zu verteilen sind. Die genannte Bestimmung ist als Übergangsbestimmung im LDLP enthalten; sie soll – sofern das Gesetz III zur Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden (GAT III; Vernehmlassung abgeschlossen) angenommen wird – später per Dekret einer angepassten Normierung zugeführt werden.

9 Fremdänderungen

Der Vollzug des heutigen Anstellungsrechts ist namentlich in den Lehrerbesoldungsdekreten I und II geregelt. Für jeden Schultyp der kantonalen Schulen gibt es zusätzlich spezielle Dekrete und Verordnungen, in denen nebst verschiedenen anderen Dingen auch anstellungsrechtliche Fragen, insbesondere zur Wahl und Anstellung von Lehrpersonen und Schul​leitungen, enthalten sind. Während die Lehrerbesoldungsdekrete I und II mit dem In-Kraft-Treten des neuen Rechts aufgehoben werden, wird dies bei den Dekreten und Verordnungen zu den kantonalen Schulen nicht möglich sein, obwohl aufgrund des Wegfalls der bisherigen Kategorien Hauptlehrpersonen, Lehrpersonen, Vikare u.a. zahlreiche Änderungen in der Organisationsstruktur vorzunehmen sind. Dies ist kurzfristig nur möglich über entsprechende Fremdänderungen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass diese Dekrete und Verordnungen mittelfristig einer Totalrevision unterzogen werden.

10 Finanzielle Auswirkungen

Nach Abschluss der Überführung hängen die bleibenden Kosten, gleich wie beim Staatspersonal, von den Entscheiden des Grossen Rats über die jährliche Entwicklung der Lohnsumme ab. Das System präjudiziert die jährlichen Entscheide des Grossen Rats nicht. Wenn die Lohnsummenerhöhung über dem Durchschnitt von 1.5 % liegt, erreichen die Lehrpersonen das Lohnmaximum früher, unter 1.5 % Erhöhung im Jahresdurchschnitt wird das Maximum später erreicht als im Standardmodell (Alter 55) vorgesehen. Um den Zwängen des Arbeitsmarkts Rechnung zu tragen, entscheidet der Grosse Rat jährlich über ev. vorzunehmende Verzerrungskorrekturen bei drei Jahrgängen von Lehrpersonen (Alter 35, 45 und 55).

10.1 Ausgangslage

Um Lohnkosten zu sparen, beschloss der Grosse Rat ab 1992 verschiedene einschneidende Massnahmen im Lohnbereich. Dazu zählen insbesondere:

a) Halbierung der Dienstalterszulagen in den Jahren 1993 und 1994

b) Abschaffung des Teuerungsautomatismus

c) Halbierung der Dienstalterszulagen für die Jahre 1996 und 1997

d) Abschaffung des Besitzstands

e) Abschaffung der Familienzulagen

f) Abschaffung der automatischen Treueprämien mit gestaffeltem Übergang, verbunden mit einer Neuordnung der Dienstaltersgeschenke

Auf den 1. April 2001 wurde das neue Lohnsystem für das Staatspersonal (inkl. kantonales Spitalpersonal) eingeführt. Die damit verbundenen zusätzlichen Lohnkosten fielen bei der Lehrerschaft noch nicht an. Das Lohnsummenwachstum vom März 2001 bis Oktober 2003 betrug beim Staatspersonal insgesamt 6,33 %, beim Spitalpersonal allein 7,39 % und bei der Lehrerschaft 3,21 %. Die Wachstumsdifferenz der Lohnsumme Lehrerschaft beträgt 3,12 % gegenüber dem Personal insgesamt und 4,18 % gegenüber dem Spitalpersonal allein. Unter Berücksichtigung der zeitverzögerten Anpassung des Lohnsystems Lehrerpersonen (Zins bis Ende 2004) beträgt der Rückstand der Löhne der Lehrerschaft zum Verwaltungspersonal insgesamt 3,62 % und zum Spitalpersonal 4,74 %.

Die Zahlen von 6.33 % und von 7.39 % Lohnsummenausweitung beim Staatspersonal insgesamt, resp. beim Spitalpersonal allein, sind höher als sie in den bisher präsentierten Analysen resultierten. Der Unterscheid rührt daher, dass in den in dieser Botschaft dargestellten Zahlen die Kosten aus individuellen Lohnerhöhungen aufgrund von Funktionsänderungen einbezogen wurden. Dies wurde gemacht, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass für das Staatspersonal Karriereschritte, im Gegensatz zur Situation bei der Lehrerschaft, möglich sind.

Die finanziellen Aufwendungen für die Einführung des neuen Lohnsystems bei den Lehrpersonen setzen sich aus zwei Komponenten zusammen:

· Überführungskosten

· Einbau der Ortszulagen in die Löhne der Lehrpersonen auf der Volksschulstufe

Die Neuregelung der Altersentlastung bringt demgegenüber eine bescheidene Kostenreduktion.

Zusätzliche Kosten entstehen durch die flächendeckende Einführung von Schulleitungen. Diese hängen aber mit der Optimierung der Führungsstrukturen in der Volksschule zusammen und sind nicht Auswirkungen des neuen Lohnsystems. Ebenso hängt die erfolgte Angleichung der Besoldungen der Real- und Sekundarlehrkräfte in keiner Weise mit dem neuen Lohnsystem zusammen, sondern mit der Änderung der Ausbildung. Die beiden Kostenfaktoren fallen bei der Darstellung der Kosten der Überführung ausser Betracht.

10.2 Marktvergleich

Wie bereits im Zusammenhang mit der Berechnung des Positionslohns dargelegt, ist der Marktwert neben dem Ist-Anfangslohn und dem ABAKABA-Wert einer der drei Werte im Rahmen des Vektorenmodells. Der Marktwert wird mit dem Vektor von 50 % berücksichtigt. Dadurch erfolgt eine gewisse Angleichung der aargauischen Löhne an die aktuellen Marktwerte. Die Tabelle „Marktwerte Positionslöhne“ (Kapitel 5.2.2.1) zeigt, dass das gewählte Einstufungsmodell dazu führt, dass die aargauischen Löhne zumeist über dem entsprechenden Mittelwert Markt liegen. Dabei gilt es allerdings zu berücksichtigen, dass die namhaftes​ten Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt, namentlich Zürich, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Zug in der Regel höhere Anfangslöhne bezahlen, als dies inskünftig mit dem neuen Lohnsystem im Aargau der Fall sein wird. Aber auch beim Maximallohn des neuen Lohn​systems liegt der Aargau im Argen hinter den direkten Konkurrenten.

Ein Lohnsystem kann aber nicht nur nach der Höhe der Minimal- und Maximallöhne beurteilt werden. Insbesondere die Lohnentwicklung beeinflusst die Attraktivität ganz erheblich. Der Vergleich der Lohnsysteme ist hier über die Berechnung des Lebenslohns möglich, also der kumulierten Gesamtlohnsumme über die ganze Laufbahn vom Minimum bis zum Maximum.

Bei einer Berechnung des Lebenslohns schneidet der Kanton Solothurn zum Teil besser ab als der Kanton Aargau mit seinen Löhnen, obwohl die Solothurner Löhne an sich unterdurch​schnittlich sind. Eine Lehrperson im Kanton Solothurn erreicht eben bereits nach 16 Jahren das Lohnmaximum. Die Lohnkurve für das neue Lohnsystem im Aargau ist demgegenüber auf das Alter 55 ausgerichtet. 

Damit wird das Maximum im interkantonalen Vergleich mit einer erforderlichen Normaldienstdauer von 28 (Mittelschule) bis 33 Jahren (Volksschule) sehr spät erreicht.

Kategorie
Minimalwerte (Positionslohn)
Maximalwerte


Markt
LDLP
Markt
LDLP

Kindergarten
59’857
61’835
93’921
98’936

Primarschule
69’902
72’402
111’679
115’843

Werken, HW, TW
68’116
72’402
108’322
115’843

Sprachheilunterricht
77’381
76’312
122’159
122’099

Sekundar- und Realschule
79’293
80’433
125’133
128’693

Kleinklasse und Sonderschule
79’120
80’433
126’029
128’693

Bezirksschule
82’607
84’776
130’409
135’642

Mittelschule
95’459
99’265
149’459
158’824

Fachhochschule Teilauftrag
99’462
99’265
152’314
158’824

Fachhochschule Gesamtauftrag
104’932
104’625
161’107
167’400


Bei dem für das Einstufungsmodell gewählten Marktvergleich, wo die umliegenden Kantone und zusätzlich die Kantone Basel-Stadt und St. Gallen berücksichtigt werden, gilt es insbesondere zu beachten, dass auf dem Markt für Lehrpersonen der Kanton Zürich eine klar führende Rolle inne hat. Davon betroffen ist insbesondere der östliche Teil des Kantons Aargau, welcher die Sogwirkung des Kantons Zürich zum Teil drastisch zu spüren bekommt. Der Kanton Aargau wird auch mit den neuen Löhnen im Vergleich zum Kanton Zürich in keiner Art und Weise konkurrieren können. So ist beispielsweise auf der Primarstufe der Positionslohn im Kanton Zürich um Fr. 4'000.-- und der Maximallohn um Fr. 12'500.-- höher. Während auf der Bezirksschulstufe die Anfangslöhne in den beiden Kantonen ungefähr gleich sind, ist der Maximallohn im Kanton Zürich hier um Fr. 9'000.-- höher.

Der Marktvergleich darf sich wegen der unterschiedlichen Entwicklung der Lohnkurve in den einzelnen Funktionen zudem nicht nur auf die Positions- und Maximallöhne beschränken. Wie vorstehend bereits erwähnt, ist für die Attraktivität eines Lohnsystems vor allem auch die Ausgestaltung der Lohnkurve von grosser Bedeutung. Daraus wiederum ergibt sich das Alter, in welchem der Maximallohn erreicht werden kann. Das neue Lohnsystem sieht vor, dass das Maximum nach Phase 2 der Überführung, vorher Alter 60, im Alter 55 erreicht wird. In keinem anderen der Vergleichskantone, mit Ausnahme des Kantons Zürich, wird das Maximum erst so spät erreicht. Der Kanton Zürich kompensiert aber die flache Lohnkurve durch massiv höhere Löhne auf der ganzen Lohnkurve, aber insbesondere auch bei den Maximallöhnen.

Mit Hilfe des Lebenslohns lässt sich die Qualität einer Lohnkurve errechnen und mit den Konkurrenten vergleichen. Der Lebenslohn ist die Summe aller Löhne, welche im Laufe einer ungebrochenen Berufslaufbahn theoretisch erzielt werden könnte. Dabei wird für alle Kantone vom gleichen Einstiegsalter (z.B. Primarschule Alter 22) und vom gleichen Austrittsalter 63 ausgegangen. 

Eine Übersicht für einige Funktionen von Lehrpersonen ergibt dabei folgendes Bild:



Eine Rangierung nach der Höhe der Lebenslöhne zeigt auf, dass der Kanton Aargau auch mit dem neuen Lohnsystem weiterhin grösste Mühe haben wird, auf dem Stellenmarkt für Lehrpersonen einigermassen mithalten zu können, weil unsere direktesten Konkurrenten, namentlich Zürich, die beiden Basel und Solothurn zum Teil klar bessere Leistungen ausweisen können, als dies für den Kanton Aargau zureffen wird. Es erscheint deshalb geboten, das vorgeschlagene System jedenfalls nicht in Richtung tiefere Leistungen zu korrigieren.



Interessant ist in diesem Zusammenhang insbesondere die Position des Kantons Solothurn. Dieser weist im Marktvergleich der Positions- und Maximallöhne in der Regel klar unterdurchschnittliche Werte aus. Da aber das Maximum bereits nach 16 Dienstjahren erreicht wird, stösst der Kanton Solothurn beim Vergleich der Lebenslöhne plötzlich auf die vorders​ten Positionen vor. Demgegenüber erweist sich die flache Lohnkurve des Kantons Aargau, welche auf das Alter 55 bei einer minimalen durchschnittlichen jährlichen Lohnsummensteigerung von 1,5 % ausgerichtet ist, eindeutig als Nachteil. Eine steilere Ausgestaltung der aargauischen Lohnkurve würde freilich erhebliche Mehraufwendungen bringen.

In diesem Zusammenhang gilt es auch zu beachten, dass die Entwicklung der Lohnkurve inskünftig direkt durch den Grossen Rat gesteuert wird, indem dieser jährlich das Lohnsummenwachstum festlegt. Ein Lohnsummenwachstum von unter 1.5 % heisst dann aber nichts anderes, als dass die Lohnkurve noch flacher wird, weil das Erreichen des Maximums weiter hinausgeschoben wird, bzw. bis zur Pensionierung ev. gar nicht erreicht werden kann.

10.3 Kosten der Überführung

Die Überführung auf die Normalkurve 160 %, ausgerichtet auf das Alter 55 (siehe dazu Kapitel 5.4.3 Überführungsprozess) bringt ein Wachstum der Lohnsumme für die Lehrpersonen um ca. 29 Mio. Franken. Dies entspricht einer Erhöhung der Lohnsumme um 4.68 %, bezogen auf die Gesamtlohnsumme für die Lehrpersonen im Jahre 2003. Damit ist der Lohnrückstand der Lehrerschaft um 1,06 % gegenüber dem Staatspersonal insgesamt zu hoch und um wenig, d.h. 0,06 % zu tief ausgeglichen gegenüber dem Spitalpersonal (vgl. Ausführung unter 10.1 Ausgangslage). Während aber das Spitalpersonal mit den heutigen Löhnen im interkantonalen Vergleich zu den Spitzenreitern gehört, zeigen die obigen Marktvergleiche, dass der Kanton Aargau namentlich im Bereich der Volksschule weiterhin grösste Mühe haben wird, auf dem Stellenmarkt nur einigermassen konkurrenzfähig zu sein.

In den aufgezeigten Kosten ist die Neuregelung der Altersentlastung mitberücksichtigt. Die​se bringt eine Ersparnis von ca. 0,9 Mio. Franken bzw. von 0.14 % der Gesamtlohnsumme.

Um die Finanzierung der Überführungskosten zu staffeln, soll in einem ersten Schritt die Lohnkurve auf die Erreichung des Höchstlohns im Alter 60 (Kosten 17,8 Mio. Franken oder 2,87 % der Lohnsumme) und danach auf Alter 55 (Kosten 11,2 Mio. Franken oder 1,81 % der Lohnsumme) ausgerichtet werden.

10.4 Einbau der Ortszulagen

Mit dem GAL wird den Gemeinden die Möglichkeit der Ausrichtung von Ortszulagen genom​men. Bei der Überführung der Lehrpersonen der Volksschulstufe ist dies zu berücksichtigen, was zusätzliche Mehraufwendungen von ca. 7,6 Mio. Franken bringt (1.23 % der Gesamtlohnsumme). Diese Mehrkosten sind im Rahmen des Projekts Aufgabenteilung Kanton – Ge​meinden in dessen Bilanz zugunsten des Kantons einzubauen.

Die Ortszulagen werden einbezogen, weil sie (auf der Grundlage von Treu und Glauben) ein integrierender Teil des bisherigen Lohnsystems sind, und weil gerade unter diesem Titel Ver​zerrungen im Lohnsystem entstanden sind.

Bei der Besoldungsrevision 1972 wurde wie üblich – und für die Vermeidung von Diskriminierung notwendig – der Vergleich der beiden kantonalen Besoldungssysteme Verwaltung-Leh​rerschaft angestellt. Bei der Beratung im Grossen Rat wurde dann bei den Besoldungseinstufungen der Volksschullehrpersonen die Ortszulage von Fr. 1‘500.--/Jahr, welche damals noch weitestgehend flächendeckend von den Gemeinden gewährt wurde, in Abzug gebracht. Damit nahm eine Verzerrung der Besoldungen der Volksschullehrpersonen ihren Anfang, welche in den drei Jahrzehnten ihrer Dauer aufsummiert, nun ins Gewicht fällt: Den Lehrpersonen entging auf diesem Besoldungsanteil die sonst gewährte Teuerungszulage. Einem Teil von ihnen ging die ganze Ortszulage verloren, weil eine Anzahl Gemeinden diese Zulage, die in ihrer Kompetenz lag, gänzlich strich. Der Einbau erfolgt nun ohne Aufrechnung der Teuerung.

Der Einbau wurde zudem nur bei dem für die Überführung massgebenden Lohn, nicht jedoch bei der Festlegung der Positionslöhne, berücksichtigt. Dadurch sind diese Aufwendungen einmalig. Wie die Abbildung „Überführung in das neue Lohnsystem“ (Kapitel 5.4.3) zeigt, müsste zudem ein Teil der jetzt den Ortszulagen angelasteten Kosten für die Überführung auf die definierte 160 %-Kurve ohnehin erbracht werden.

Die Aufwendungen für die Ortszulagen belasten den Kanton damit nicht bleibend, weil sich die individuellen Löhne in Bezug auf die definierte Kurve entwickeln. Damit lösen sich die Kosten der eingebauten Ortszulagen in der Lohnentwicklung auf (vgl. Tabelle unter Kapitel 5.4.3) sobald diese für eine betroffene Lehrperson Fr. 1'500.--/Jahr beträgt.

10.5 Kosten für Schulleitungen

Die Aufwendungen des Kantons für die Schulleitungen betragen heute rund 4,3 Mio. Franken. Der Kanton wird sich auch bei einer flächendeckenden Einführung von Schulleitungen in der Höhe dieses Betrages an den Kosten beteiligen. Die Mehraufwendungen für die Schulleitungen sind von den Gemeinden zu übernehmen.

10.6 Lohnsummenentwicklung

Bereits beim neuen Personalrecht wurde darauf geachtet, dass Automatismen in der Entwicklung der Lohnsumme abgeschafft werden. Dies soll inskünftig auch für die Löhne der Lehrerschaft gelten. Wie beim Lohndekret für das Staatspersonal ist auch im LDLP vorgesehen, dass die Steuerung der Lohnentwicklung dem Grossen Rat vorbehalten bleibt, welcher jährlich festlegt, um welchen prozentualen Anteil sich die Lohnsumme der Lehrpersonen verändert. Es ist dem Regierungsrat vorbehalten, die Aufteilung des vom Grossen Rat beschlossenen Lohnsummenwachstums aufzuteilen auf die Positionsanteile und die Erfahrungsanteile. Der Grosse Rat wird auch jährlich entscheiden, ob bei den Jahrgängen (35., 45. Und 55. Altersjahr) Verzerrungskorrekturen auf die Normalkurve vorzunehmen sind.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass das Lohnsystem auf ein durchschnittliches jährliches Lohnwachstum von 1.5 % ausgelegt ist. Ein Lohnsummenwachstum Null führt dazu, dass die gesamte Lohnkurve um eine Alters- und Erfahrungsposition nach oben verschoben wird, d.h. der Aufstieg erfolgt ein Jahr später, aber auch das Maximum wird ein Jahr später erreicht. Dabei bleibt die Lohnsumme nicht etwa konstant, sondern wird absinken. Wird während mehrerer Jahre ein Lohnsummenwachstum Null oder von unter 1.5 % bewilligt, führt dies dazu, dass die ursprüngliche Lohnkurve verfälscht wird. Diese müsste dann schon nach relativ kurzer Zeit neu geeicht werden.

Aber auch im umgekehrten Falle, also bei einem mehrjährigen Lohnwachstum von mehr als 1.5 % würde dies mittelfristig zu einer unerwünschten Verzerrung der Lohnkurve führen. Deshalb ist denn auch bei einem Lohnwachstum von mehr als 1.5 % in der Regel zu empfehlen, dass der überschiessende Teil als generelle Lohnerhöhung gewährt wird.

11 Vernehmlassung

In der Zeit vom 17. Dezember 2001 bis 31. März 2002 fand ein Vernehmlassungsverfahren statt zu den Entwürfen Lohndekret Lehrpersonen und Verordnung über die Anstellung und Löhne der Lehrpersonen.

Von den eingegangenen 79 Stellungsnahmen lehnt keine den Dekretsentwurf oder den Verordnungsentwurf generell ab. In vielen Vernehmlassungen wird aber kritisch, oftmals allerdings mit zwischen den Stellungnahmen konträrer Argumentation, zu den Entwürfen Stellung genommen. So fordern beispielsweise FDP und SVP eine Reduktion der vorgesehenen Mehraufwendungen, während die Personalverbände höhere, und damit kostspieligere Einstufungen verlangen.

Das neue Lohnsystem mit den drei Einstufungselementen Ist-Anfangslohn, Marktwert und ABAKABA-Wert findet durchwegs Zustimmung. Völlig unterschiedliche Meinungen gibt es hingegen zur Gewichtung der einzelnen Elemente. Während die Einen den Marktwert höher werten möchten, fordern die Anderen eine stärkere Berücksichtigung des ABAKABA-Werts. Kritisiert wird in zahlreichen Stellungnahmen die mangelnde Transparenz von ABAKABA. Es wird eine Offenlegung der Werte verlangt. Für Viele sind aber auch die Marktwerte nicht oder nur unscharf nachvollziehbar. Es fällt zudem auf, dass insbesondere von Personalverbänden oftmals das System an sich akzeptiert wird, dass man dann aber mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist und eine höhere Einstufung verlangt.

Dass das neue Lohnsystem keine Leistungskomponente vorsieht, kritisieren namentlich FDP und SVP. Sonst findet aber die vorgesehene Lohnentwicklung eine beachtliche Zustimmung. Kritisiert wird das späte Erreichen des Maximallohns. Auch die Einstufung nur nach Lebensalter wird recht positiv aufgenommen, allerdings gibt es auch eine beachtliche Zahl von Stim​men, welche nicht akzeptieren, dass die langjährige Treue zum Arbeitgeber nicht mehr zu einer Besserstellung gegenüber den Neu- oder Wiedereinsteigern führen soll.

Die Definition der Jahresarbeitszeit und deren Aufteilung findet eine hohe Zustimmung. Dem​gegenüber erachten die meisten Vernehmlasserinnen und Vernehmlasser die bis zu maximal 15 % der Jahresarbeitszeit bzw. bis zu 4 Wochen der Schulferien, welche als gemeinsame Arbeitszeit angeordnet werden können, als übertrieben. Auch nicht auf Gegenliebe stösst der Vorschlag, bei den Pensen inskünftig ein Basispensum und eine Bandbreite dazu festzulegen. Von Seite der Personalverbände wird eine verkappte Arbeitszeiterhöhung befürchtet, weshalb die Forderung aufgestellt wird, dass die obere Limite der Bandbreite identisch mit dem Basispensums sein müsse und dieses keinesfalls übersteigen dürfe. Als Alternative wird ein Stundenpool für die Schulen vorgeschlagen. Die politischen Parteien und Behörden zweifeln an der Praktikabilität des Modells. 

Obwohl die Aufteilung der Jahresarbeitszeit gemäss GAL dem Regierungsrat vorbehalten ist und demnach hier nicht grundsätzlich zur Diskussion steht, beabsichtigt der Regierungsrat, auf das im Vernehmlassungsentwurf enthaltene Bandbreitenmodell zu verzichten und wieder zur bekannten Pensumsregelung zurückzukehren, die allerdings nunmehr ein Teil des Berufsauftrags ist.

12 Inkraftsetzung

Es ist vorgesehen, Dekret und Verordnung zusammen mit dem GAL auf den 1. Januar 2005 in Kraft zu setzen.

13 Zu den einzelnen Bestimmungen

13.1 Vorbemerkungen

Das vorliegende Dekret orientiert sich weitgehend am Dekret über die Löhne des kantonalen Personals vom 30. November 1999 (SAR 165.110; im Folgenden: Lohndekret Staatspersonal). Damit wird dem Grundsatzentscheid der Regierung und des Grossen Rats Rechnung getragen, die Personalgesetzgebung für die Lehrpersonen als Parallelerlasse zum Gesetz über die Grundzüge des Personalrechts [Personalgesetz, PersG] vom 16. Mai 2000 (SAR 165.100), zum Lohndekret des Staatspersonals und zur Personal- und Lohnverordnung [PLV] vom 25. September 2000 (SAR 165.111) auszugestalten. Es wurde daher grund​sätzlich von den einschlägigen Formulierungen ausgegangen, soweit sich aus inhaltlicher Sicht bei den Lehrpersonen keine andere Regelung aufdrängte. Im Zuge der Rechtssetzung wurden demgegenüber mehrere Normierungen diskutiert, die sich nach dem heutigen Stand der Erkenntnisse entweder als unklar, unpräzis, übernormiert oder ohne normativen Gehalt erwiesen. Die Formulierungen des vorliegenden Erlasses beruhen deshalb da und dort auf einer Kompromisslösung zwischen dem oben genannten Grundsatzentscheid, erkanntem Klärungsbedarf und dem allgemeinen Deregulierungsbeschluss der Regierung.

13.2 § 1 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich ist identisch mit demjenigen des GAL. Für Lehrpersonen an Kindergärten sowie Schulleiterinnen und Schulleiter der Volksschule besteht jedoch ein Vorbehalt, da deren Löhne zurzeit noch von den Gemeinden zu erbringen sind. Ihre Anstellung wird sich mit dem Inkrafttreten des GAL zwar ebenfalls nach kantonalem Recht richten. Im Projekt Aufgabenteilung Kanton-Gemeinden, Paket III, wird jedoch angestrebt, die Übernahme der Löhne der Lehrpersonen an Volksschulen und Kindergärten einheitlich zu regeln. Die Auszahlung der Löhne wird weiterhin durch den Kanton erfolgen, während die Gemeinden mit rund 30-35 % einer Standardgrösse pro Personaleinheit an diesen Löhnen beteiligt werden sollen. Bis zur Verwirklichung dieser Zielsetzung bleibt der Geltungsbereich des vorliegenden Dekrets für die Lehrpersonen an Kindergärten jedoch eingeschränkt. Reine Lohnfragen wie die Lohnhöhe der erwähnten Funktionen von Angestellten und die Einreihung innerhalb des durch dieses Dekret festgelegten Rahmens sowie entsprechende Normen betreffend Lohnfortzahlung bei Verhinderung an der Arbeitsleistung bleiben einstweilen in der Regelungskompetenz der Gemeinden (inkl. die Kompetenz, für alle Gemeindeangestellten einen Leistungslohn vorzusehen; vgl. § 106 Abs. 1 KV). Dasselbe gilt auch für die Schulleiter und Schulleiterinnen auf der Volksschulstufe, allerdings nur soweit deren Lohnzahlungen noch über die Gemeinden laufen. Die entsprechende Funktion wird aber so oder so als eigenständiger Beruf anerkannt.

Für Schulleiterinnen und Schulleiter der kantonalen Schulen sowie für die verschiedenen Führungsebenen der Fachhochschule gelangt demgegenüber das Lohndekret Staatspersonal und mit ihm die Verordnung zum Einreihungsplan vom 25. Oktober 2000 (SAR 165.131) zur Anwendung.

13.3 § 2 Spezielle Lohnregelungen

Aufgrund der besonderen Umstände und der speziellen Positionierung der Fachhochschule, bei der eine Verselbständigung und eine verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Nordwestschweizer Kantonen geplant ist, entspricht es einem Bedürfnis, dem Fachhochschulrat gleich wie den Führungsgremien der selbständigen Anstalten zur Flexibilisierung der Führung einen Freiraum in Bezug auf personalrechtliche Belange einzuräumen. Die entsprechenden Regelungen stehen jedoch unter Genehmigungsvorbehalt des Regierungsrats.

13.4 § 3 Bemessungsbasis des Lohns

Entscheidend für die Bemessungsbasis des Lohns sind einerseits der festgelegte Jahreslohn, andererseits der vereinbarte Beschäftigungsgrad. Die Fixierung eines Beschäftigungsgrads ist bei den Lehrpersonen nicht so einfach wie bei Berufen, deren Arbeitsverhältnis auf einer klar definierbaren Präsenzzeit beruht. Bisher orientierte sich der Beschäftigungsgrad bei der Lehrerschaft einzig am Unterrichtspensum, das in den Lehrerbesoldungsdekreten unmittelbar zusammen mit den jeweiligen Funktionslöhnen normiert wurde. Heute rückt der Berufsauftrag mit seinen verschiedenen Facetten in den Vordergrund, weshalb das individuell zu leistende Pensum nicht mehr so absolut an der Unterrichtsverpflichtung gemessen werden sollte (vgl. § 24 GAL).

In Abs. 3 werden die Ausnahmen zum Grundsatz des Monatslohns genannt, um dem Bedürfnis gerecht zu werden, in gewissen Fällen Stundenlöhne auszurichten zu können. Diese Fälle sind dadurch gekennzeichnet, dass der damit verbundene Arbeitseinsatz von relativ geringem Umfang ist, starken Schwankungen unterliegt oder nur für eine kurze oder unvorhersehbare Dauer (Stellvertretungen) eingegangen wird. Weil bei der genannten Art von Tätigkeit aufgrund der 13 Wochen Schulferien wiederum eine besondere Situation vorliegt, ist der Ferienanspruch in diesen Fällen wie im privaten Arbeitsrecht mit einem entsprechenden Lohnzuschlag abzugelten. Zu beachten ist, dass die Ausrichtung eines Stundenlohns vertraglich vereinbart werden muss.

13.5 § 4 Lohnbestandteile

Wie beim Staatspersonal setzt sich der ausbezahlte Lohn aus drei Teilen zusammen: Posi​tionsanteil, Erfahrungsanteil (beim Staatspersonal: Leistungsanteil) und allfällige Lohnzulagen. Die Einführung eines Leistungslohns bei den Lehrpersonen kommt insbesondere wegen Fehlens einer allseitig akzeptierten Qualitätskontrolle zurzeit nicht in Frage. Anstelle des Leistungsanteils bei den übrigen Staatsangestellten wird deshalb ein Erfahrungsanteil festgelegt, der für die Lohnentwicklung massgebend ist, jedoch nicht allein auf einer berufsspezifischen Erfahrung basiert.

13.6 § 5 Positionsanteil

Abs. 1 definiert den Positionslohnanteil und verweist gleichzeitig auf die beiden wichtigen Anhänge I (Lohnstufenplan) und II A (Einreihungsplan), worin die Lohnwerte und die Zuteilung der verschiedenen Funktionen zu diesen aufgelistet sind. In Abs. 2 und 3 geht es im Wesentlichen darum, für die künftige Einreihung neugeschaffener Funktionen sowie die periodische Gesamtüberprüfung die Kriterien bekannt zu geben, nach welchen der Positionsanteil fest zu legen ist. Mit dem Marktwert (als Durchschnittswert im Vergleich zu allen umliegenden Kantonen sowie Basel-Stadt als unmittelbare Konkurrenten und St. Gallen als Referenzkanton zum Kanton Aargau) und dem ABAKABA-Wert entsprechen diese Kriterien dem Vektormodell, das bereits bei der Positionierung der bestehenden Funktionen – ausgehend vom Ist-Wert – ins neue Lohnsystem zur Anwendung gelangte. Die Bewertungskommission, wie sie in § 5 Abs. 3 Lohndekret des Staatspersonals institutionalisiert ist, fällt für den Bereich der Lehrpersonen demgegenüber ausser Betracht, weil der Arbeitsplatzbewertung im Vektorenmodell nicht derselbe Stellenwert zukommt wie beim übrigen Staatspersonal.

Im Gegensatz zum Lohndekret des Staatspersonals legt der Grosse Rat nicht nur den Lohnstufenplan (Anhang I) sondern auch den Einreihungsplan (Anhang II) fest. Begründet ist diese Zuständigkeitsordnung durch die politische Bedeutung, die bei der Einreihung der weitgehend zusammengefassten Lehrfunktionen doch weit grösser erscheint als beim doch eher fein ziselierten Einreihungsplan des Staatspersonals, der alle Schlüsselstellen und die zugeordneten Lohnstufen gemäss den errechneten ABAKABA-Punktewerten enthält (vgl. Verordnung über den Einreihungsplan vom 25. Oktober 2000; SAR 165.131). Im Lohnstufenplan werden die wichtigen Parameter für die Ausgestaltung des neuen Lohnsystems festgelegt.

Da sich das Vektorenmodell auch stark an den Verhältnissen des Arbeitsmarkts orientiert, wird es notwendig sein, das Gesamtgefüge von Zeit zu Zeit zu überprüfen.

13.7 § 6 Erfahrungsanteil

Die vorliegende Bestimmung übernimmt das im Lohnkonzept für Lehrpersonen erarbeitete Lohnentwicklungsmodell. Anstelle des Leistungsanteils, wie er im Lohndekret des Staatspersonals vorgesehen ist, wird bei den Lehrpersonen ein Erfahrungsanteil definiert. Der Erfahrungsanteil unterliegt wie die ehemalige Dienstalterszulage (DAZ) einem gewissen Automatismus, der jedoch durch weitere Faktoren bestimmt wird (Entwicklungsphasen, zugeordnete Punktewerte) und einer entsprechenden politischen Steuerung unterliegt (bewilligte Summe für die individuelle Lohnentwicklung).

Die Bandbreite von 60 % ist im Vergleich zu jener beim Staatspersonal (40 %) grösser. Dies entspricht der Arbeitsmarktsituation. Auch bei den Vergleichskantonen gilt eine analoge Spanne. Im Vergleich zum Staatspersonal wird der dort gegebenen Flexibilität bei den Ersteinstufungen und vor allem der Situation, dass beim Verwaltungspersonal Aufstiegsmöglichkeiten bestehen, Rechnung getragen.

In Abs. 5 ist ein Korrekturmechanismus der Lohnentwicklung vorgesehen, mit welchem auf jährlichen Beschluss des Grossen Rats die individuellen Löhne zu drei bestimmten Zeitpunkten der Laufbahn auf die Normalkurve ausgerichtet werden können. Damit können Verzerrungen aufgefangen werden, die entstehen, wenn die durchschnittliche jährliche Lohnsummensteigerung auf die Dauer unter 1,5 % liegt. Die Bestimmung bewirkt, dass an zwei Punkten der Laufbahn einer Lehrperson, nämlich im Erfahrungs- und Lebensalter 35 und 45, die Normalkurve eingehalten und im Alter 55 auch tatsächlich das Maximum des Positionslohns erreicht werden kann. Der Korrekturmechanismus ist notwendig, weil ohne ihn sich das Lohnsystem bei Lohnsummensteigerungen unter 1,5 % schnell stark verzerrt und dann die Konkurrenzfähigkeit des Kantons im Arbeitsmarkt der Lehrpersonen nicht mehr gegeben wäre.

Beim individuellen Lohnanstieg soll eine Bremse eingerichtet werden für besondere Fälle, so etwa bei Nichterfüllung des Berufsauftrags, fehlender Weiterbildung, hängigem Strafverfahren u.ä. Dem grundsätzlich leistungsunabhängigen Lohnsystem wird damit bereits heute 
eine deutliche Leistungskomponente angefügt.

13.8 § 7 Praxisjahr

Die Definition des Praxisjahrs ist nicht nur wichtig für die Festlegung der in § 6 geregelten Entwicklungsphase, sondern auch massgebend für die exakte Bestimmung des Anfangslohns. Damit werden sich die Anfangslöhne leicht anhand einer Tabelle ablesen lassen, was den Vollzug wesentlich vereinfacht.

Da die neuen Löhne bzw. die Lohnentwicklung auf das Kalenderjahr ausgerichtet sind und der Stellenantritt normalerweise auf den Beginn eines Schulsemesters und nicht auf den Beginn eines Kalenderjahrs erfolgt, muss in Bezug auf das 1. Praxisjahr festgelegt werden, ob bereits zu Beginn des der Anstellung folgenden Kalenderjahrs eine Lohnentwicklung zugestanden wird. Abs. 2 stellt in diesem Sinne klar, dass die erste Lohnentwicklung im 1. Praxis-jahr frühestens nach einem vollen Anstellungsjahr stattfinden soll.

13.9 § 8 Eröffnung

Die Löhne werden weiterhin durch den Kanton ausgerichtet, weshalb die betreffenden allgemeinen Informationen grundsätzlich sinnvollerweise auch zentral zu erbringen sind. Im Gegensatz zur Privatwirtschaft sind die individuellen Löhne nicht verhandelbar. Weil das Mitarbeiter/innen-Gespräch bei den Lehrpersonen im Gegensatz zum DIALOG des Staatspersonals bzw. zum damit zusammenhängenden Lohngespräch nicht lohnwirksam ist und damit für die Anstellungsbehörde kein Ermessensspielraum vorhanden ist (Ausnahme: § 6 Abs. 5 des vorliegenden Dekrets), kommt der Eröffnung des individuellen Lohns bei den Lehrpersonen nicht dieselbe Bedeutung zu wie beim Verwaltungspersonal. Trotzdem kann aus rechtsstaatlichen Gründen nicht auf eine formelle Eröffnung der Löhne mittels Verfügung verzichtet werden. Damit aber bei allfälligen Rechtsstreitigkeiten über Lohnansprüche die Parteirolle klar definiert ist, sind entsprechende Verfügungen in jedem Fall durch die Anstellungsbehörden zu erlassen. Die Gemeinden und Gemeindeverbände sollen demgegenüber berechtigt sein, bei Lohnstreitigkeiten den Kanton als Streithelfer beizuziehen.

13.10 § 9 Anfangslohn

Abs. 1 stellt nicht wie das Lohndekret des Staatspersonals auf die Berufs- und Lebenserfahrung ab, weil für eine einheitliche Einstufung bei den verschiedenen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern ein einheitliches, klar definierbares Kriterium gelten soll.

Abs. 2 macht den Bezug zur derzeit geltenden Wählbarkeitsverordnung, die an die neuen Verhältnisse anzupassen sein wird („Berufsausübungsbewilligung“ anstelle der „Wählbarkeitszeugnisse“, weil Lehrpersonen ja künftig nicht mehr gewählt, sondern mit Vertrag angestellt werden). Der Abzug soll jedoch nicht nur im Bereich der Volksschule in Betracht gezogen werden können, sondern auch dort, wo keine Berufsausübungsbewilligung verlangt wird, aber von einheitlichen Qualifikationsanforderungen ausgegangen wird. Spätestens nach 5 Jahren ist jedoch auf eine entsprechende Lohnkürzung zu verzichten, da mit dem neuen Lohnsystem der Grundsatz „gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“ stärker gewichtet wird als nach dem bisherigen Lohnsystem. Wer 5 Jahre ohne Weiter- bzw. Zusatzausbildung zur Zufriedenheit seiner Arbeitgeberin oder seines Arbeitgebers und ohne Beanstandung durch das Inspektorat die betreffende Funktion wahrgenommen hat, soll entsprechend entlöhnt werden. Allenfalls ist die betreffende Lehrperson, welche sich in dieser Zeit die erforderliche Qualifikation noch nicht geholt hat, durch eine qualifizierte Lehrperson zu ersetzen. Wie weit für welche Funktion unabdingbare Qualitätsanforderungen gestellt werden, ist auf Verordnungsebene zu regeln (im Anschluss an § 8 GAL).

Der Unterschied zum Lohndekret des Staatspersonals, dass in § 8 Abs. 2 die befristete 
Übergangszeit nicht näher definiert (Praxis: 3 Jahre) und einen Abzug von bis zu 15 % vorsieht, ist dadurch begründet, dass die erforderliche, in der Regel berufsbegleitende Weiterbildung einige Zeit in Anspruch nimmt. Letztlich geht es aber auch um den Schutz der Ausbildung, für die sich niemand mehr die Mühe nimmt, wenn für die höher qualifizierte Tätigkeit bspw. infolge Lehrermangels schon nach relativ kurzer Zeit der höhere Lohn entrichtet wird, obwohl die dafür erforderliche Qualifikation fehlt.

13.11 § 10 Zuständigkeiten

Im Gegensatz zur analogen Bestimmung des § 9 Lohndekret des Staatspersonals wird hier auf eine Delegationskompetenz an die Regierung zur Verwendung von Titeln und Graden verzichtet. Eine Titelregelung ist nur für den Fachhochschulbereich vorgesehen und ist entsprechend in der Fachhochschulgesetzgebung verankert (vgl. § 3 Abs. 4 Fachhochschuldekret).

13.12 § 11 Generelle Lohnentwicklung

Diese Bestimmung entspricht § 10 Lohndekret des Staatspersonals, wobei unter lit. c in erster Linie auf den Markt im Lehrbereich sowie ganz allgemein auf die Lohnentwicklung der Wirtschaft abzustellen ist. Der Markt im Lehrbereich wird bereits auch mit dem Vektorenmodell berücksichtigt (vgl. § 5 des vorliegenden Dekrets).

13.13 § 12 Entwicklung der Lohnsumme der Lehrpersonen

Diese Bestimmung lehnt sich an § 11 Lohndekret des Staatspersonals an, das die Pflege des neuen Lohnsystems zum Ziel hat. Anstelle der Leistungsanteile sind hier neben den Positionsanteilen allein die Erfahrungsanteile massgebend.

Im Sinne einer guten Systempflege teilen Regierung und Grosser Rat die Teilsummen mit Vorteil systemgerecht auf die Positions-, die Erfahrungsanteile und die Zulagen auf. Idealerweise ist der Prozentsatz für individuelle Lohnentwicklungen möglichst stabil zu halten. Die Bewegung sollte zu diesem Zweck stets innerhalb von 1 % und 3 % bleiben. Liegt die Lohnentwicklung auf die Dauer unter 1,5 %, sieht § 6 Abs. 5 des Dekrets eine durch den Grossen Rat jährlich zu beschliessende mögliche Korrektur vor, um allfällige Lohnverzerrungen auszugleichen. 
13.14 § 13 Kinderzulagen

Da die entsprechende Bestimmung des § 12 Lohndekret des Staatspersonals im Vergleich mit dem Gesetz über Kinderzulagen für Arbeitnehmer vom 23. Dezember 1963 unvollständig ist, werden hier mit einem Verweis auf das genannte Gesetz und die betreffende Verordnung die Lücken gestopft.

13.15 § 14 Dienstaltersgeschenke

Abs. 1 entspricht weitgehend § 13 Lohndekret des Staatspersonals und bedeutet gegenüber § 28 Abs. 1 LBD I eine minime Anpassung der Formulierung.

Die Aufnahme einer § 28 Abs. 2 LBD I entsprechenden Normierung, wonach beim Anspruch auf ein Dienstaltersgeschenk die Lehrtätigkeit an Auslandschweizerschulen und anerkannten aargauischen Erziehungsheimen dem aargauischen Schuldienst gleichgestellt wird, vermag aus heutiger Sicht nicht mehr zu überzeugen. Sie erscheint etwas einseitig; mit guten Gründen könnten so denn auch andere Vorleistungen angerechnet werden (bspw. Tätigkeit an einer aargauischen Berufsschule).

13.16 § 15 Arbeitsmarktzulage

Diese Bestimmung entspricht weitgehend § 14 Lohndekret des Staatspersonals, wobei anstelle von Berufsgruppen Funktionen von Lehrpersonen erwähnt werden (bspw. Lehrpersonen an Kleinklassen). Durch die Delegationsbestimmung von Abs. 2 kann bei sich abzeichnenden Engpässen auf dem Arbeitsmarkt schneller reagiert werden.

13.17 § 16 Prämien

Prämien sind auch bei Lehrpersonen in Betracht zu ziehen, obwohl das Lohnsystem für Lehrpersonen Leistungsaspekte nur am Rand aufnimmt. Die Regelung dürfte aber insbeson​dere aus Konkurrenzgründen zu andern Schulen und zur Wirtschaft eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielen. 

In Erweiterung von § 16 Lohndekret des Staatspersonals sind hierunter auch die besonderen Anstrengungen für Weiterbildungen, die in der Freizeit absolviert werden und ausserhalb des Berufsauftrags liegen, zu subsumieren. Wo die Schule hiervon profitieren kann, sollen Möglichkeiten geschaffen werden, entsprechende Einsätze auch entsprechend zu honorieren.

13.18 § 17 Ortszulagen

Die Verankerung einer solchen Bestimmung räumt die Unsicherheiten in diesem Bereich aus, obwohl die kantonale Gesetzgebung durch eine abschliessende Regelung der Entlöhnung den Gemeinden auch ohne diese Bestimmung keinen eigenen Handlungsspielraum offen lässt.

13.19 § 18 Sonderzulagen im Fachhochschulbereich

Die anstehende Konzentration der Fachhochschule Nordwestschweiz erfordert eine sorgfältige Abstimmung der Löhne auf das neue Lohnsystem, um nicht Fakten zu schaffen, welche einen allfälligen interkantonalen Zusammenschluss der Fachhochhochschulen erschweren. Damit die Entlöhnung der Dozierenden an der Fachhochschule im Weiteren überhaupt ins neue Lohnsystem eingepasst werden kann, ohne dass der Positionslohn angehoben oder eine spezielle Lohnentwicklung definiert werden müsste, bedarf es einer grosszügigen Korrekturmöglichkeit. Erfahrungsgemäss ist es vor allem im unteren Alterssegment schwierig, qualifizierte Dozierende für eine solche Aufgabe zu gewinnen. Dasselbe gilt für Dozierende von internationalem Ruf. Mit den in § 18 definierten Sonderprämien kann der Fachhochschule der im Hinblick auf ein Bestehen im Markt notwendigen Handlungsspielraum eingeräumt werden. Bei den Sonderzulagen im Fachhochschulbereich handelt es sich somit um speziell auf die Fachhochschule zugeschneiderte Lohnbestandteile, die sowohl generell (lit. a) als auch individuell (lit. b) ausgerichtet werden können. Letztlich gilt es aber zu beachten, dass die Ausschüttung von Sonderzulagen im Fachhochschulbereich selbstverständlich nur innerhalb der zur Verfügung stehenden Lohnsumme der Fachhochschule möglich ist.

13.20 § 19 Lohnzahlung bei Krankheit, Betriebs- und Nichtbetriebsunfall

Diese Bestimmung entspricht grundsätzlich § 17 Lohndekret des Staatspersonals und bedeutet gegenüber § 26 LBD I eine Umformulierung, die zu einer Verbesserung der Rechtsposition für die Lehrpersonen führt. Wo gemäss heutiger Praxis der Lohn im Falle der Arbeitsunfähigkeit jedoch länger als ein halbes Jahr übernommen wurde (BKS im Einvernehmen mit der Finanzverwaltung, § 26 Abs. 2 LBD I), führt die in Abs. 1 lit. b vorgenommene Einschränkung auf 80 % bzw. auf die Dauer des Anstellungsverhältnisses von 3 Jahren zu einer Verschlechterung der Situation der betroffenen Lehrpersonen gegenüber heute.

In Verdeutlichung zu § 17 Lohndekret des Staatspersonals ist festzuhalten, dass eine Abtretungspflicht höchstens bis zum Betrag des erbrachten Lohns geht.

13.21 § 20 Lohnzahlung bei Militär-, Zivilschutz-, Feuerwehrdienst und zivilem Ersatzdienst

Diese Bestimmung entspricht weitgehend § 18 Abs. 1 und 3 Lohndekret des Staatspersonals und bedeutet gegenüber § 27 LBD I eine Umformulierung, die zu einer Verbesserung der Rechtsposition für die Lehrpersonen führt. Im Vergleich zu § 18 Abs. 3 Lohndekret Lehrpersonen wird aber eine Klärung betreffend Dienstleistungen während der unterrichtsfreien Zeit und der Schulferien vorgenommen, weil im bisherigen Vollzug darüber häufig Diskussionen entstanden.

Dem Vollzug überlassen werden müssen Besoldungen für spezielle Dienstleistungen bspw. bei der Feuerwehr, die teilweise während der Arbeitszeit, teilweise in der Freizeit erbracht werden (keine Leistungen nach EO; die besagten Dienstleitungen gehören teilweise zum Themenkreis Nebenbeschäftigung, öffentliche Ämter und Beurlaubung).

13.22 § 21 Lohnzahlung bei Schwangerschaft und Mutterschaft

Die bisherige Regelung betreffend Lohnzahlung bei Schwangerschaft und Niederkunft in § 3a der Vollziehungsverordnung zum Dekret über das Dienstverhältnis und die Besoldung der Lehrer an öffentlichen Schulen (Vollziehungsverordnung zum Lehrerbesoldungsdekret) vom 17. Dezember 1971 (SAR 411.111) vermag aus heutiger Sicht insbesondere wegen Nichtberücksichtigung der Schulferien nicht mehr zu überzeugen (Rechtsgleichheit). Aber auch die Lohnfortzahlung trotz Nichtwiederaufnahme der Lehrtätigkeit nach der Niederkunft ist systemwidrig, weil nach Beendigung eines Anstellungsverhältnisses grundsätzlich keine Lohnzahlungspflichten mehr bestehen. Beim Vollzug kam es daher auch immer wieder zu Unstimmigkeiten.

Gegenüber der Regelung von § 19 Lohndekret des Staatspersonals ist die Situation von Lehrerinnen um einiges komplexer, weil ein Schwanger- bzw. Mutterschaftsurlaub im Umfang von 16 Wochen in jedem Fall mit Schulferien bzw. unterrichtsfreier Zeit zusammenfällt. Je nach Geburtstermin bzw. Wahl des entsprechenden Urlaubs und eigener Kündigung können zwischen Lehrerinnen beim Vergleich der einzelnen Ansprüche damit grosse Unterschiede entstehen. Weil in der unterrichtsfreien Zeit einerseits der während der Schulzeit angefallene erhöhte Arbeitseinsatz teilweise kompensiert werden kann und andererseits der Ferienanspruch der Lehrerinnen selber Platz finden muss, ist eine Lösung zu finden, die auch bei der im Falle der Aufgabe oder eines Unterbruchs der Lehrtätigkeit zu vollziehenden Schlussabrechnung aufgeht (vgl. § 26 Abs. 2 des vorliegenden Dekrets). Eine Lösung dieses Dilemmas ist nur möglich, wenn der Schwangerschafts- bzw. Mutterschaftsurlaub durch die unterrichtsfreie Zeit unterbrochen wird. Damit Lehrerinnen aber gegenüber anderen Staatsangestellten nicht wesentlich besser gestellt sind, ist der Schwanger- und Mutterschaftsurlaub auf 13 Schulwochen festzulegen. Diese „Reduktion“ gegenüber den Staatsangestellten ist vertretbar, weil sie gar keine solche ist, sondern de facto gleichwohl jede betroffene Lehrerin mindestens 16 Wochen Schwangerschafts- bzw. Mutterschaftsurlaub haben wird. Dies weil der entsprechende Urlaub in jedem Fall mit den Schulferien zusammentrifft und in dieser Situation von der betroffenen Lehrerin selbstverständlich nicht verlangt wird, dass sie in dieser unterrichtsfreien Zeit im Rahmen ihres Berufsauftrags für die Schule arbeitet oder eine Fortbildung macht.

Vom Lohnfortzahlungsanspruch zu unterscheiden ist der Anspruch auf den besagten Urlaub, der im Privatrecht – wenigstens soweit man vom Beschäftigungsverbot des Arbeitsgesetzes ausgeht – grundsätzlich nicht deckungsgleich ist. Es ist deshalb angezeigt, auf Verordnungs​ebene die Frage des Urlaubs zu normieren und dabei gleichzeitig eine gewisse Grenze zu ziehen, in welcher Zeitspanne der Schwangerschafts- bzw. Mutterschaftsurlaub genommen werden darf. Damit kann man auch den 8 Wochen Beschäftigungsverbot im Sinne des Arbeitnehmerinnenschutzes, die das Arbeitsgesetz für privatwirtschaftliche Betriebe vorsieht, Rechnung tragen.

Die vorliegende Regelung überzeugt bei näherer Betrachtung und nach Durchspielen einiger konkreter Fälle aber nicht nur, weil sie in Bezug auf die Rechtsgleichheit unter den Lehrerinnen stimmt, sondern auch eine grosse Flexibilität zum Wohl der Schule einräumt. So kann der Urlaub in den meisten Fällen sinnvoll auf ein Semesterende oder zumindest auf den Beginn von Schulferien abgestimmt werden.

13.23 § 22 Lohnzahlung nach Stellvertretungen von ungewisser Dauer

Im Lohndekret des Staatspersonals befindet sich keine entsprechende Bestimmung, da Stellvertretungen in dieser Art beim Staatspersonal nicht vorgesehen werden müssen. Die Lohnfortzahlung ist indessen gerechtfertigt, denn im Gegensatz zu einem befristeten Anstellungsverhältnis mit einem klaren Endtermin kann hier nicht weiter disponiert werden (vgl. im Übrigen den in § 6 LBD II verankerten Lohnfortzahlungsanspruch, der allerdings übersieht, dass es sich dabei bei näherer Betrachtung ebenfalls um ein befristetes Anstellungsverhältnis handelt („dies certus an, incertus quando“: d.h. befristetes Anstellungsverhältnis mit unsicherem Beendigungszeitpunkt).

13.24 § 23 Urlaub

Die Regelung des § 20 Lohndekret des Staatspersonals kann grundsätzlich vollumfänglich übernommen werden, wobei die in der genannten Norm erwähnten Beispiele auf Verordnungsebene wie auch die entsprechenden Zuständigkeiten (vgl. § 12 LBD I) zu verankern sind. Der Begriff „familiäre Anlässe“ ist dem Begriff „Familienfeste“ vorzuziehen (bspw. Geburt eigener Kinder).

13.25 § 24 Leistungen im Todesfall

Diese Bestimmung entspricht § 21 Lohndekret des Staatspersonals und bedeutet gegenüber des geltenden § 35 LBD I eine inhaltlich nicht relevante Umformulierung.

13.26 § 25 Lohnzahlung bei Freistellung

Diese Regelung geht zurück auf § 8 der per 1. April 2001 aufgehobenen Verordnung zum Dekret über das Dienstverhältnis und die Besoldung der Staatsbeamten vom 19. Juni 1972, die bei den Lehrpersonen via LBD I bisher subsidiär zur Anwendung kam. Im Gegensatz zum Staatspersonal kann bei den Lehrpersonen nicht auf die Weiterführung einer solchen Regelung verzichtet werden. Im Vordergrund stehen diejenigen Fälle, bei denen ein Lehrer wegen Verdachts auf sexuelle Handlungen unverzüglich freigestellt werden muss, wobei zu einem frühen Zeitpunkt, insbesondere aber wegen der Unschuldsvermutung, noch nicht mit einer fristlosen Entlassung reagiert werden kann. Die Freistellung ist zwar analog zu privatwirtschaftlichen Arbeitsverhältnissen ohne weiteres möglich, weil es im Arbeitsrecht grundsätzlich keinen Anspruch auf Beschäftigung gibt, sondern bloss einen Anspruch auf den Lohn. Demgegenüber ist eine Lohnfortzahlungsregelung unabdingbar, wenn der Kanton nicht die Gefahr laufen will, während eines langwierigen Strafverfahrens den vollen Lohn auf ungewisse Zeit zahlen zu müssen.

Schliesslich ist zu regeln, was mit dem während einer Freistellung erbrachten Lohn geschieht: Nachzahlung bei Einstellung des Verfahrens oder rechtskräftigem Freispruch, Rück​forderung bei rechtskräftiger Verurteilung.

13.27 § 26 Auszahlung des Lohns

Diese Bestimmung entspricht § 25 Lohndekret des Staatspersonals und bedeutet eine minime Umformulierung gegenüber § 25 LBD I, jedoch ohne inhaltliche Änderung. Die in § 19 LBD I verankerte Regelung, wonach der Jahreslohn sich nach Massgabe der durchschnittlichen Unterrichtsverpflichtung berechne, gilt auch ohne ausdrückliche Regelung (bspw. Monate Januar bis und mit Juli Lohn für altes Pensum; August bis und mit Dezember Lohn für neues Pensum; ergibt zusammen einen Jahreslohn zum durchschnittlichen Pensum; gilt auch für 13. Monatslohn).

13.28 § 27 Beginn und Ende des Lohnanspruchs

Diese Bestimmung findet keine analoge Normierung im Lohndekret des Staatspersonals und ist aufgrund des variierenden Schuljahresbeginns und der fixen Schulferien nur bei den Lehr​personen erforderlich. Sie entspricht inhaltlich weitgehend § 18 LBD I (anstelle des Schuljahr-Endes wird aber auch auf den Schuljahr-Beginn Bezug genommen), wobei im Sinne des Berufsauftrags anstelle der Unterrichtsverpflichtung auf den Beschäftigungsgrad abgestellt wird.

Abs. 2 nimmt auf die unterschiedliche Arbeitsbelastung der Lehrperson im Laufe des Schuljahrs Rücksicht und schafft einen Ausgleich zwischen der Tätigkeit, die in den Schulwochen erbracht wird und der Tätigkeit in der unterrichtsfreien Zeit, in der auch die Ferien der Lehrpersonen und die Kompensation einer höheren Arbeitsbelastung während der Schulwochen Platz finden müssen. Dieser Ausgleich ist auch bei Schwangerschafts- und Mutterschaftsurlaub zu finden und entsprechend abzurechnen, weshalb die Schulferien dort berücksichtigt werden sollten (vgl. § 21 des vorliegenden Dekrets).

Die auf den ersten Blick als kompliziert erscheinende Regelung hat sich bewährt und ist auch von der Lehrerschaft akzeptiert. Auch die in § 30 des vorliegenden Dekrets verankerte Jahresarbeitszeit ist kein Grund, um von dieser Lösung abzuweichen. Weil überdies die Schulferien einerseits für die übrige Arbeitszeit im Sinne von § 35 Entwurf VALL zu verwenden sind, andererseits auch der Kompensation von Überzeit dienen und insbesondere den ordentlichen Ferienanspruch abzugelten haben, ist es richtig, dass bei einem während des Schuljahrs erfolgten Ein- oder Austritt auch die Anteile der Schulferien bei der Bemessung des Lohnanspruchs entsprechend berücksichtigt werden. Pro Schulwoche werden demnach 9,4 Tage entlöhnt (365 Tage dividiert durch 39 [Schulwochen] ergibt 9,4 Tage). Die nachfolgenden Beispiele mögen dies verdeutlichen:

Beispiel 1:
Eintritt am 11. Juni 2001



Schuljahresende: 7. Juli 2001



Anzahl Schulwochen: 4



Anzahl Tage der Lohnzahlung: 38

Beispiel 2:
Eintritt am 1. August 2001



Austritt am 31. August 2001



Anzahl Schulwochen: 3



Anzahl Tage der Lohnzahlung: 28

In der Praxis sind die oben dargestellten, extremen Fälle allerdings äussert selten. Anstellungen kurz vor Schuljahresende erfolgen zudem meistens in der Form von Stellvertretungen.

13.29 § 28 Abzüge; Lohnrückbehalt

Diese Bestimmung entspricht grundsätzlich § 26 Lohndekret des Staatspersonals, der sich seinerseits an Art. 323a OR anlehnt. Sie findet im LBD I keine analoge Regelung. Allerdings ist hier bei Freistellungen im Sinne von § 25 des vorliegenden Dekrets ein Vorbehalt anzubringen.

13.30 § 29 Versicherungen

Das Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge (BVG) vom 25. Juni 1982 verlangt grundsätzlich von allen Arbeitgebenden, ihre Arbeitnehmenden entsprechend zu versichern. Während dies für Lehrpersonen an kantonalen Schulen selbstverständlich ist, versichert der Kanton auch diejenigen Lehrpersonen, die Gemeindeangestellte sind; vorausgesetzt wird lediglich, dass diese durch den Kanton entlöhnt werden und die Versicherungsbedingungen der Aargauischen Pensionskasse (APK) dies auch ermöglichen. Bekanntlich wurde die Personalvorsorgekasse für Lehrpersonen (LPVK) und die Aargauische Lehrerwitwen- und -waisenkasse (ALWWK) per 1. Januar 2004 in die APK überführt. Künftig wird die BVG-Versicherung nicht mehr über verschiedene Vorsorgeeinrichtungen geführt. Für Lehrpersonen, die bspw. aufgrund ihrer Haupterwerbstätigkeit bereits bei einer anderen Pensionskasse angeschlossen sind oder usanzgemäss einer anderen Pensionskasse angehören, kann der Regierungsrat jedoch Ausnahmen vorsehen.

Abs. 2 der vorliegenden Regelung ist speziell, weil Lehrpersonen an der Volksschule Angestellte der Gemeinden sind (vgl. § 37 Abs. 1 LBD I). Zur Vereinfachung der Administration sollen die Gemeinden aus der Pflicht entlassen werden, die Prämien für die obligatorische Versicherung der Berufsunfälle und Berufskrankheiten zu übernehmen. Demgegenüber bleiben die Gemeinden verpflichtet, ihre Lehrpersonen gegen Berufshaftpflichtrisiken zu versichern (vgl. § 50 SchulG bzw. neu in § 43 GAL).

Bei Abs. 3 entfällt gegenüber der Regelung im Lohndekret des Staatspersonals die Differenzzahlung des Kantons, da alle Lehrpersonen beim AVA versichert sind (dagegen gibt es beim übrigen Staatspersonal auch SUVA-Versicherte).

13.31 § 30 Jahresarbeitszeit

Das Korrelat zum Lohn bei einem Anstellungsverhältnis ist die Arbeitszeit. Für das Staatpersonal ist diese in der Arbeitszeitverordnung (AZV) vom 1. September 1999 (SAR 161.115) detailliert geregelt. Bei den Lehrpersonen ist es schwieriger, überzeugende Arbeitszeitmodelle zu normieren. Durch die relativ grosse Freiheit der Lehrpersonen bei der Einteilung ihrer Arbeitszeit wurde diese bisher einzig an die entsprechenden Unterrichtsverpflichtungen geknüpft. Mit der rechtlichen Verankerung des Berufsauftrags ergeben sich nun weitere Leitplanken (§ 24 GAL), die auch eine bessere Führung der Schule ermöglichen.

Gemäss § 28 Abs. 1 GAL hat der Grosse Rat einzig den Umfang der Jahresarbeitszeit festzulegen. Der Regierungsrat regelt demgegenüber die Aufteilung der Jahresarbeitszeit und die Ferien der Lehrpersonen (§ 28 Abs. 2 GAL). Der Berufsauftrag muss in dieser Jahresarbeitszeit Platz finden (rund 2000 Stunden).

13.32 § 31 Beschäftigungsgrad

Die Festlegung bzw. die auf Verordnungsebene zu regelnde Konkretisierung des Beschäftigungsgrads, die an § 28 Abs. 1 GAL anknüpft und zugleich einen starken Bezug zu § 24 GAL (Berufsauftrag) aufweist, wird künftig nicht mehr allein durch die jeweilige Unterrichtsverpflichtung bestimmt werden. Die Definition des Arbeitsumfangs bei Lehrpersonen hängt zudem stark mit der künftigen Ausgestaltung der Stellenbewirtschaftung zusammen. Die Zuständigkeit des Regierungsrats für die Festlegung der Unterrichtsverpflichtung bzw. des für einen 100 %-Beschäftigungsgrad zu erbringenden Arbeitspensums entspricht grundsätzlich den Regelungen, die der Regierungsrat in der AZV für das Staatspersonal trifft.

13.33 § 32 Interne Stellvertretungen von kurzer Dauer

Das geltende Recht fixiert gemäss § 9 LBD I die Stellvertretung auf vorübergehend maximal 2 Wochenstunden bzw. während 2 Wochen für eine unbesetzte Abteilung (vgl. auch § 6 Vollziehungsverordnung zum Lehrerbesoldungsdekret). Die Übernahme einer kurzfristigen Stellvertretung in geringem Ausmass gehört zum Berufsauftrag. Was über diese Pflicht hinausgeht, ist Sache einer zusätzlichen Anstellung (d.h. Einsatz einer externen Stellvertretung).

13.34 § 33 Mitglieder des Grossen Rats

Für Lehrpersonen im Grossen Rat ist eine spezielle Regelung vorzusehen, weil es im Inte​resse der Schule liegt, dass der Unterricht wegen eines Grossratsmandats nicht auf wenige Tage konzentriert werden muss. Im Gegensatz zu Grossratsmitgliedern, die in der Privatwirtschaft tätig sind, kann die Unterrichtsverpflichtung nicht einfach beliebig verschoben werden, was eine Reduktion des Beschäftigungsgrads in der Regel unumgänglich macht.

13.35 § 34 Andere öffentliche Ämter

Für das Staatspersonal ist § 25 PLV massgebend, wonach bei der Ausübung eines öffentlichen Amts für die Teilnahme an Sitzungen während der Arbeitszeit pro Woche durchschnittlich 2 Arbeitsstunden ohne Kompensation beansprucht werden dürfen und die darüber hinausgehende Arbeitszeit zu kompensieren ist. Die erwähnte Norm vermag als Ausführungsbestimmung zu § 28 PersG nicht ganz zu befriedigen, weil das Gesetz von einer gewissen Flexibilität im Zusammenhang mit der Bewilligung ausgeht.

Bei den Lehrpersonen muss – ausgehend von § 31 GAL – eine spezielle Regelung gefunden werden, die vor allem wegen der fixen Unterrichtsverpflichtungen auf die Besonderheiten der Lehrtätigkeit zugeschnitten ist. Es ist aber auch an die Lehrpersonen an Fachhochschulen zu denken, bei denen die Bedeutung der Unterrichtsverpflichtung gegenüber den übrigen Teilen des Berufsauftrags in den Hintergrund treten kann.

13.36 § 35 Einnahmen

Diese Bestimmung entspricht § 25 Abs. 3 PLV.

13.37 § 36 Widerrechtliche Kündigung

Der Kanton soll als Lohnzahler nicht für Fehler von Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden einstehen müssen.

13.38 § 37 Ausserordentliche Personalkosten

Die Stellenbewirtschaftung wird im Wesentlichen durch die Schülerzahlen und Abteilungsgrössen bestimmt. Bei Uneinigkeit zwischen dem Kanton als Lohnzahler und der betreffenden Gemeinde als Arbeitgeberin bzw. des betreffenden Gemeindeverbands als Arbeitgeber führt der Rechtsweg über das verwaltungsgerichtliche Klageverfahren gemäss § 60 Ziff. 3 VRPG.

13.39 § 38 Kosten für die Schulleitungen

Ausgangspunkt ist die in § 49 Abs. 3 GAL verankerte Fremdänderung von § 66 Abs. 2 SchulG. Hiernach kann sich der Kanton an den Kosten der Besoldungen beteiligen, welche die Gemeinden oder die Gemeindeverbände für die Ausübung weiterer durch die Gesetzgebung vorgesehener Funktionen an den von ihnen getragenen Schulen auszurichten haben. Der Grosse Rat regelt durch Dekret den Umfang der Beteiligung.

13.40 § 39 Publikation und In-Kraft-Treten

Geplant ist eine koordinierte In-Kraft-Setzung des GAL, des LDLP und der VALL auf den Schuljahresbeginn 2004, mithin auf den 1. Januar 2005.

13.41 § 40 Aufhebung geltenden Rechts

Mit der Aufhebung der beiden Lehrerbesoldungsdekrete I und II wird das auf der reinen Unterrichtsverpflichtung basierende Entlastungssystem aufgegeben (Alters-, Rektorats- und Schulämterentlastungen). Dieses vermochte wegen der zahlreichen Ungleichheiten je länger desto weniger mehr zu überzeugen. Künftig werden die speziellen Aufgaben in der Schule damit nicht mehr über eine Entlastung der Lehrpersonen bei ihrer Unterrichtsverpflichtung, sondern über separate Anstellungen abgegolten, die auch eine eigene Lohnstufe im Einreihungsplan erhalten.

13.42 § 41 Anpassung geltenden Rechts (Fremdänderungen)

13.42.1 Abs. 1: Dekret über die Löhne des kantonalen Personals (Lohndekret) vom 30. November 1999 [SAR 165.130]

§ 12 Abs. 2 und 3

Die geltenden Bestimmungen vermögen nicht zu überzeugen, weil die Regelung unvollständig ist und verschiedene Fragen offen bleiben, die in der Gesetzgebung zu den Kinderzulagen normiert sind. Überdies kann so sichergestellt werden, dass – abgesehen von der Höhe der Zulagen – zwischen privaten Arbeitgebenden und dem Kanton als Arbeitgeber Ungleichheiten bestehen, die kaum nachvollziehbar sind, nachdem sich das öffentliche Anstellungsrecht immer mehr dem privaten Arbeitsrecht annähert.

13.42.2 Abs. 2: Dekret über die psychologischen und ärztlichen Schuldienste vom 29. April 1986 [SAR 405.110)

§ 13

Mit der Aufhebung der Amtsdauer der Lehrpersonen kann die Wahl des Schularztes bzw. der Schulärztin nicht mehr daran angeknüpft werden. Die Einsetzung ist somit als normaler Auftrag im Sinne des Obligationenrechts zu qualifizieren.

§ 14

Die Aufsichtskommissionen werden in den kantonalen Schulen durch Schulkommissionen ersetzt (vgl. nachfolgende Dekretsänderungen).

13.42.3 Abs. 3: Dekret über die Berufsbildung (Berufsbildungsdekret) vom 5. November 1985 [SAR 422.110]

§ 23

Mit dem Dahinfallen der Wahl auf Amtsdauer bei den Lehrpersonen der Volksschule und der kantonalen Schulen kann auch nicht mehr weiter an der Beamtung der Berufschullehrerinnen und -lehrer festgehalten werden. Das Disziplinarrecht für die Lehrpersonen verliert dadurch seine Bedeutung und wird gegenstandslos. Anstelle der Wahlen tritt die Anstellung, die grundsätzlich in die Kompetenz des Schulvorstands zu stellen ist. Wie die Schulpflegen im Bereich der Volksschule kann der Schulvorstand als strategisches Organ das Personalwesen an die Schulleitung delegieren, so dass schliesslich diese die Lehrpersonen und das übrige Personal generell oder abgestuft nach Vertrag (befristet oder unbefristet) anstellen und entlassen kann (Abs. 3). Der neue Abs. 3 geht damit weiter als der bisherige § 23 lit. c des Berufsbildungsdekrets, wonach die Schulleitung nur Stellvertretungen und Aushilfen anstellen darf. Gemäss dem neuen Abs. 2 gibt die kantonale Gesetzgebung den Rahmen für den Erlass eigener Regelungen über die Anstellungsverhältnisse (autonome Satzungen), d.h., die Grundzüge des kantonalen Anstellungsrechts sind auf jeden Fall einzuhalten. Dies bedeutet, dass in den Anstellungsregelungen der Berufsschulen ebenfalls von Anstellungen mit befristetem oder unbefristetem Vertrag auszugehen sein wird. Speziell erwähnt sind diesbezüglich die Arbeitszeitregelungen (v.a. Unterrichtspensen) sowie allgemein die Normen zum Schutz der Lehrpersonen (bspw. Kündigungsregelungen). Bei den Lohnregelungen soll demgegenüber ein weiter Spielraum möglich bleiben. Allerdings ist zu beachten, dass der Kanton bei der Festlegung der Staatsbeiträge an die Löhne der Lehrpersonen von einer Einreihung der Löhne ausgeht, die im LDLP verankert ist.

13.42.4 Abs. 4: Dekret über die Organisation der Kantonalen Schule für Berufsbildung vom 13. November 1979 [SAR 422.310]

Bei den folgenden Fremdänderungen wird angestrebt, die Regelungen für die Kantonale Schule für Berufsbildung (KSB) mit denen der Mittelschulen in Einklang zu bringen. Wo aufgrund der neuen Personalgesetzgebung bei den Lehrpersonen ohnehin Änderungen angezeigt waren, werden bereits die ersten Schritte auf dem Weg in Richtung Teilautonomie und neue Leitungsstrukturen der kantonalen Schulen gemacht.

§ 10a (neu)

Die Disziplinarmassnahmen gegenüber Absolventinnen und Absolventen der KSB sind neu mindestens auf Dekretsstufe zu stellen (bisher in § 24 der Verordnung über die Organisation der Kantonalen Schule für Berufsbildung in Aarau [VO KSB; SAR 422.311] vom 28. Septem​ber 1981 geregelt). Damit erfolgt eine Angleichung an die Regelungen im Mittelschulbereich, wo das Disziplinarrecht der herrschenden Lehre und Rechtsprechung entsprechend auf höherer Stufe normiert ist (§ 22 Mittelschuldekret).

§ 11

Dass sich natürliche Personen organisieren und hierfür eine juristische Person gründen können, ergibt sich aus der Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, die sowohl in der Bundes- als auch in der Kantonsverfassung garantiert sind (Art. 22 und 23 BV sowie § 17 und 18 KV). Es wäre daher nicht unbedingt notwendig, die Mitsprache der Absolventen und Absolventinnen zu regeln – dies um so mehr, als sich die entsprechenden Rechte auch weitgehend aus dem Petitionsrecht (Art. 33 BV und § 19 KV) sowie der Meinungs- und Informationsfreiheit (Art. 16 BV und § 13 KV) ergeben. Gleichwohl ist der ausdrückliche Einbezug der Absolventen und Absolventinnen in der Organisationsstruktur der betreffenden Schule angezeigt. Konkretisiert werden soll dies jedoch auf Verordnungsebene.

§§ 12-14

Diese Normen können ersatzlos aufgehoben werden, da die betreffenden Inhalte durch die neue Anstellungsgesetzgebung abgedeckt sind. Die Unterscheidung in verschiedene Kategorien von Lehrpersonen verschwindet.

§ 15

Mit dem Verschwinden der Lehrerkategorien macht die Unterscheidung zwischen Konvent und Hauptlehrerversammlung keinen Sinn mehr. Die wichtigste Konferenz heisst neu Gesamtkonferenz.

§ 16

Es ist Sache der Anstellungsbehörde zu entscheiden, wie weit andere Personen oder Gremien bei der Auswahl von Mitgliedern der Schulleitung, Lehrpersonen und weiterem Personal mitwirken (Führungsphilosophie).

§ 17

Die Bezeichnung „Erziehungsdepartement“ ist durch die aktuelle Bezeichnung „Departement Bildung, Kultur und Sport“ zu ersetzen.

§ 18

Die Aufsichtskommission wird durch die Schulkommission ersetzt, die in ihrer besonderen Funktion eine andere Stellung einnimmt. Durch eine Stärkung der Führungsverantwortung wird die Aufsicht künftig noch allein durch das Departement Bildung, Kultur und Sport wahrgenommen. Die Schulkommission, die nicht mehr nach politischem Proporz, sondern aufgrund entsprechender Fachkompetenz zusammengesetzt sein wird, legt ihr Schwergewicht auf Beratung und Unterstützung der Schulleitung und dient ausserdem als Ombudsstelle, wenn die Schulleitung durch besondere Umstände in ihrem Handeln blockiert ist.

§ 19

Die Hauptlehrerversammlung und die Aufsichtskommission entfallen als Entscheidungsgremien. Zudem sind die Rechtsmittel einheitlich und abschliessend auf Dekretsebene zu normieren (vgl. § 44 VO KSB).

13.42.5 Abs. 5: Dekret über die Organisation der Schweizerischen Bauschule vom 7. September 1999 [SAR 422.710]

§ 12

Auf diese reine Verweisungsnorm kann ohne Verlust verzichtet werden (Deregulierung).

13.42.6 Abs. 6: Dekret über die Organisation der Mittelschulen (Mittelschuldekret) vom 20. August 1991 [SAR 423.110]

§ 15

Vgl. oben Kommentar zur Fremdänderung von § 11 Dekret KSB.

§ 16

Diese Bestimmung ist inhaltlich durch die Anstellungsgesetzgebung abgedeckt. Die Kategorisierung der Lehrpersonen entfällt.

§ 17

Mit dem Wegfall der Kategorisierung der Lehrpersonen entfällt die Hauptlehrerkonferenz. Die allgemeine Lehrerkonferenz wird künftig Gesamtkonferenz genannt. Eine weitergehende Dif​ferenzierung verschiedener Konferenzen ist dann erforderlich, wenn diesen „Unter“konferen​zen auch eigenständige Entscheidungskompetenzen eingeräumt werden. 

Vgl. im Weiteren auch unten Kommentar zu § 18a dieses Dekrets sowie zur Fremdänderung von § 15 Dekret KSB.

§ 18 Abs. 1

Die Mitglieder der Schulleitung werden künftig wie die Lehrpersonen mit einem separaten Vertrag angestellt. Die Zuständigkeit richtet sich nach den entsprechenden Bestimmungen der VALL.

Vgl. auch Kommentar zur Fremdänderung von § 16 Dekret KSB.

§ 18a (neu)

Die Gesamtkonferenz ist als Organ der Schule zu betrachten. Die Ersatzregelung für § 17 dieses Dekrets wird deshalb systematisch neu dem Kapitel „D. Organe der Schulen“ zugeordnet.

§ 19

Stellung, Organisation, Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtskommission sind neu zu ordnen. Die Aufsicht, die vor allem durch das Departement Bildung, Kultur und Sport und intern durch eine gestärkte Schulleitung wahrgenommen wird, tritt in den Hintergrund. Die Aufsichtskommission wird so zur Schulkommission, die mit ihrem Aussenblick der Schule neue Impulse geben und der Schulleitung ein Feedback geben kann. Mit dem Wegfall der Lehrerwahlen erübrigt sich auch die Mitwirkung der Aufsichtskommission. Es geht darum, die Anstellungskompetenzen auf eine Anstellungsbehörde zu konzentrieren.

Vgl. auch oben Kommentar zu § 18 Dekret KSB.

§ 20 Abs. 2

Um der Rektorenkonferenz einen etwas grösseren Organisationsspielraum zu geben, kons​ti​tuiert sich diese künftig selbst.

§ 21

Auf die Kantonale Mittelschulkommission kann aufgrund der Reorganisation der Aufsichtskommissionen verzichtet werden. Die entsprechenden Grundsatz- und Koordinationsaufgaben übernehmen grösstenteils die Rektorenkonferenz, teilweise aber auch die neu geschaffenen Schulkommissionen.

§ 22

Die Reorganisation der Konferenzen und der Aufsichtskommission bedingen eine begriffliche Anpassung. Gleichzeitig werden im Sinne einer Stärkung der Führungskompetenzen zu Gunsten der Schulleitungen die Zuständigkeiten vereinfacht.

Vgl. auch oben Kommentar zur Fremdänderung von § 10 Dekret KSB.

§ 23

Die Rechtsmittel sind zurzeit sowohl im vorliegenden Dekret als auch in der Mittelschulverordnung geregelt. Dadurch kommt es zu Überschneidungen und Widersprüchen, die zusammen mit den notwendigen begrifflichen Anpassungen auszuräumen und auf Dekrets​ebene zu konzentrieren sind. Schliesslich wird der Instanzenzug etwas gestrafft.

Vgl. auch oben Kommentar zur Fremdänderung von § 19 Dekret KSB.

13.42.7 Abs. 7: Dekret über die Errichtung und Organisation der Diplommittelschulen vom 15. März 1988 [SAR423.310]

§§ 7-12

Diese Bestimmungen sind inhaltlich einerseits durch die Anstellungsgesetzgebung andererseits durch Organisations-, Disziplinar- und Rechtsschutzbestimmungen des Mittelschuldekrets abgedeckt (über § 3 Dekret DMS).

13.42.8 Abs. 8: Dekret über die Errichtung und Organisation der Fachhochschule Aargau Nordwestschweiz vom 18. Dezember 2001 [SAR 426.110]

§ 3 Abs. 1-3
Wichtig ist, dass die Finanzierung der Löhne aus Drittmitteln als Aufhänger in der Fachhochschulgesetzgebung bestehen bleibt. Damit die betreffende Bestimmung aber nicht ganz in der Luft hängt, ist unter dem bestehenden Titel „Angehörige der Fachhochschule“ zum Berufsauftrag sowie zur Anstellung und Entlöhnung auf die einschlägigen personalrechtlichen Erlasse zu verweisen. Zudem wird verdeutlicht, dass die Fachhochschulgesetzgebung in den genannten Bereichen auch besondere Bestimmungen enthalten kann (AFHD als lex specialis). Nebenbeschäftigungen sind in der VALL geregelt.

§ 4

Die Fort- bzw. Weiterbildungspflicht und die Gewährung von Urlaub (inkl. Forschungs- und Bildungsurlaub) sind in der Anstellungsgesetzgebung geregelt. Für die Evaluation wird unter dem Titel „Besonderer Berufsauftrag Fachhochschule“ in der VALL eine Ersatzregelung geschaffen.

§ 15 Abs. 5

Die Wahlen werden durch Anstellungen mit Vertrag ersetzt. Die Zuständigkeiten im Rahmen der Anstellungen sind in der VALL abschliessend geregelt.

13.42.9 Abs. 9: Dekret über die Verteilung der Kosten von Sonderschulung und Heim​aufenthalt vom 19. März 1985 [SAR 428.550]

§ 4

In dieser Bestimmung soll unterschieden werden, ob die betreffende Lehrperson bzw. Sprachheilfachperson bei der Gemeinde angestellt und vom Kanton direkt besoldet wird oder ob sie in einer Institution tätig ist, hinter der eine private Trägerschaft steht. Im letzteren Fall werden die Löhne nicht direkt vom Kanton ausgerichtet, sondern subventioniert, wobei sich die privaten Trägerschaften bei der Regelung der Anstellungsverhältnisse im Sinne von allgemeinen Vertragsbestimmungen und bei der Lohnregelung (insbesondere in Bezug auf den Einreihungsplan) an die kantonalen Vorgaben zu halten haben. Grundsätzlich kommt hier aber das Obligationenrecht zur Anwendung. Der Rechtsweg führt somit nicht über die Schlichtungskommission für Personalfragen und das Personalrekursgericht, sondern über die Arbeitsgerichte, die für Streitigkeiten aus dem privaten Arbeitsrecht zuständig sind.

13.42.10 Abs. 10: Dekret über die Errichtung und Organisation der Aargauischen Maturitätsschule für Erwachsene vom 20. August 1991 [SAR 453.110]

§§ 15 sowie 18-21

Die Organisation der Schulleitung, der Konferenzen und der Schulkommission sowie die Dis​ziplinarmassnahmen und die Rechtsmittel sind in Anlehnung an das Mittelschuldekret zu regeln.

§ 16

Diese Bestimmung ist durch die neue Anstellungsgesetzgebung abgedeckt. Die Kategorisierung der Lehrpersonen entfällt. Die Qualifikation ist in einem separaten Erlass zu regeln (Ersatz für die Wählbarkeitsverordnung). Besoldung und Anrechnung von Unterrichtsstunden werden im Wesentlichen über den Beschäftigungsgrad und den Berufsauftrag definiert.

13.43 § 42 Übergangsrecht

Beim Dienstaltersgeschenk besteht bereits nach geltendem Recht eine Übergangsregelung, die auch bei den Lehrpersonen berücksichtigt werden muss (vgl. § 14 dieses Dekrets).

13.44 § 43 Ausdehnung des Geltungsbereichs

Nach § 1 Abs. 2 GAL kann der Grosse Rat den Geltungsbereich des GAL auf Lehrpersonen an Bildungseinrichtungen ausdehnen, die anderen kantonalen Erlassen unterstehen. Die land- und hauswirtschaftliche Berufsbildung hat ihre Grundlage im Gesetz über die Erhaltung und Förderung der Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz) vom 11. November 1980 (SAR 910.100). Die Lehrpersonen des Landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentrum LBBZ Liebegg unterstehen deshalb heute noch der Personalgesetzgebung des Staatspersonals. Im Verlaufe des Jahrs 2004 wird dieser Bildungsbereich in das BKS eingegliedert. Es ist deshalb angezeigt, diese Lehrpersonen auf den Zeitpunkt der In-Kraft-Setzung des GAL diesem Gesetz zu unterstellen. Dasselbe gilt für die Lehrpersonen, die an kantonalen Bildungseinrichtungen im Gesundheitswesen unterrichteten und heute noch dem Gesundheitsdepartement angegliedert sind.

13.45 § 44 Vollzug

Diese Bestimmung begründet eine allgemeine Auffangkompetenz für Detailregelungen, die auf Verordnungsebene zu treffen sind.

13.46 Anhang I Lohnstufenplan

Der Lohnstufenplan fusst auf § 5 LDLP und enthält die für die Löhne massgebenden Zahlenwerte. Eine generelle Lohnerhöhung wird sich auf diese Zahlen entsprechend niederschlagen. Eine periodische Anpassung ist vorgesehen (§ 12 Abs. 5 LDLP).

13.47 Anhang II A Einreihungsplan

Der Einreihungsplan fusst ebenfalls auf § 5 LDLP und enthält die massgebenden Funktionen, die im Wesentlichen stufenbezogen sind. Da es beim Unterrichten von gewissen Fächern wie Werken/Hauswirtschaft/Textiles Werken, Instrumentalunterricht und Sprachheilunterricht weniger auf die Schulstufe ankommt, als vielmehr auf das Fach selbst, und solche Fächer stufen- und typenübergreifend erteilt werden, ist die entsprechende Lehrtätigkeit als eigenständige Funktion im Einreihungsplan enthalten.

Da die Funktionen im Vergleich zur geltenden Einreihung mit zahlreichen Sonderfunktionen sehr stark gestrafft wurden und neu nur noch von 19 Funktionen (inkl. Schulleitung Volksschule) ausgegangen wird, ist für die Einreihung von Spezialfällen ein gewisses Ermessen einzuräumen. Dafür wurde im Einreihungsplan neben dem speziell erwähnten Fachunterricht wie Werken/Hauswirtschaft/Textiles Werken, Sprachheilunterricht und Instrumentalunterricht die Funktion „Schulstufenübergreifender Fachunterricht“ geschaffen. So soll zum Beispiel Informatik an der Mittelschule in Abweichung zu den Löhnen auf dieser Schulstufe in Lohnstufe 7 bei einer Verpflichtung von 26 Lektionen eingeordnet werden. Analoges gilt für Fächer der Bürokommunikation (Tastaturschreiben, Stenografie) auf einer höheren Schulstufe, als diese üblicherweise erteilt werden. Das BKS entscheidet in solchen Fällen innerhalb des im Einreihungsplan enthaltenen Spektrums aufgrund der in Anhang II B festgelegten Kriterien über die konkrete Einreihung.
13.48  Anhang II B Einreihung bei stufenübergreifendem Fachunterricht
Ist mindestens eines der hier verankerten Kriterien erfüllt, kann die Einreihung durch das BKS auf einer tieferen Lohnstufe erfolgen, als dies sonst für die Erteilung anderer Fächer auf der entsprechenden Schulstufe üblich ist.
13.49 Anhang II C Einreihung Schulleitung

Über die Einreihung der Schulleitung an der Volksschule im vorgegebenen Rahmen entscheidet die Schulpflege bzw. Kreisschulpflege. 

13.50 Anhang III Praxisjahre

Die Tabelle in Anhang III fusst auf § 7 LDLP. Anhand dieser Tabelle werden die anrechenbaren Praxisjahre bestimmt. Deren Ausgangspunkt bildet der durchschnittlich mögliche Ausbildungsabschluss in Bezug auf die jeweilige Funktion. Es kann durchaus sein, dass jemand den für die betreffende Funktion erforderlichen Ausbildungsgang schneller durchläuft und damit früher als Lehrperson in den Schuldienst eintreten kann. Ist dies der Fall, beginnt die Lohnentwicklung dennoch nicht früher, weil von einem Erfahrungswert ausgegangen wird, der nicht allein auf die rasche Absolvierung einer Ausbildung ausgelegt ist. Dabei sollen bewusst keine Ausnahmen gemacht werden, weil sonst der Anfangslohn (§ 9 LDLP) Anlass zu zahlreichen Diskussionen und aufwändigen Abklärungen mit einer Gefahr von Willkür geben würde.

13.51 Anhang IV Überführungsregelungen

Ziff. 1 Festlegung der individuellen Löhne per 1. Januar 2005

Grundsätzlich werden die bisherigen Löhne eins zu eins überführt. Die Ortszulagen werden einberechnet, auch wenn diese im konkreten Fall von der Gemeinde nicht mehr ausgerichtet wurden.

Ziff. 2 Überführungs- und Normalkurve

Um die Finanzierung der Überführungskosten abzufedern, erfolgt die Überführung in zwei Schritten, zunächst auf die Erreichung des Höchstlohns im Alter 60 (Überführungskurve) und danach in einem zweiten Schritt auf Alter 55 (Normalkurve).

Die Normalkurve wird für jede Funktion des Einreihungsplans so definiert, dass das Lohnmaximum (160 % des Positionslohns) im Alter 55 erreicht werden kann. Mit jeder neuen Lohnrunde kann sich diese Kurve ändern. Form und Lage hängen von den in § 6 LDLP festgelegt Punktewerten und der durch den Grossen Rat gesprochenen Lohnsummenveränderung ab.

Für die beiden Funktionen der Fachhochschule wird die Normalkurve auf das Lohnniveau 152 % im Alter 55 ausgerichtet, um das für den Fall der Fachhochschulkonzentration zu schaffende Lohnsystem im Rahmen von STEP nicht zu strapazieren.

Ziff. 3 Abweichungen von der Normalkurve

Als Ausnahme zum Grundsatz der « eins zu eins-Überführung (Ziff. 1) » werden auf der einen Seite diejenigen Löhne, die im Zeitpunkt der Überführung unter die Normalkurve zu liegen kommen, auf die Normalkurve angehoben. Damit wird vermieden, dass nach dem Über​führungszeitpunkt eintretende Lehrpersonen höhere Löhne erhalten als Lehrpersonen, deren Löhne eins zu eins überführt wurden (Abs. 1).

Auf der anderen Seite werden den bei der Überführung über dem Maximum liegenden Löhne keine Ortszulagen bzw. nur ein Anteil Ortzulagen angerechnet. Liegen die Löhne auch ohne Einberechnung der Ortszulagen immer noch über dem Maximum erfolgt eine gestaffelte Kürzung (Abs. 3). Vorbehalten bleibt die Besitzstandsregelung in Ziff. 4.

Ziff. 4 Wahrung des Besitzstands

Die Besitzstandsregelung « Summe Lebensalters- und Dienstjahr >/= 60 » lehnt sich an diejenige des Lohndekrets Staatspersonal an. Keinen Besitzstand gibt es allerdings in Bezug auf die grundsätzlich eingerechneten Ortszulagen.

Ziff. 5 Soziale Härtefälle

Diese Bestimmung entspricht der Regelung des Lohndekrets Staatspersonal. Ob es überhaupt solche Fälle geben wird, hängt weitgehend davon ab, ob die beantragte Lohnsummensteigerung für die Überführung gutgeheissen wird.

1 Parlamentarische Vorstösse

13.52 (99.405) Motion Manfred Breitschmid, Niederwil, betreffend Ausrichtung der Lehrerbesoldung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Anstellung in einer privatrechtlichen Institution (Heimschulen) vom 14. Dezember 1999 (20. Juni 2000)

Mit dieser Motion wurde der Regierungsrat eingeladen, die heute durch den Kanton direkt ausgerichtete Besoldung der Lehrpersonen in privatrechtlichen Institutionen dem Auszahlungsmodus des übrigen Heimpersonals gleichzustellen.

Mit der Fremdänderung von § 4 des Dekrets über die Verteilung der Kosten von Sonderschulung und Heimaufenthalt wird nun eine klare Trennung zwischen Lehrpersonen an Sonderschulen mit öffentlichrechtlicher Trägerschaft und Lehrpersonen an Sonderschulen und Heimen mit privatrechtlicher Trägerschaft gemacht (vgl. im Übrigen Kommentar zu § 4 unter Kapitel 13.42.8). Die mit der Motion gestellte Forderung ist damit erfüllt.

13.53 (00.228) Motion Denise Widmer, Brugg, betreffend Änderung § 12 des Lehrerbesoldungsdekrets II vom 27. Juni 2000 (7. November 2000);

Mit dieser in ein Postulat umgewandelten Motion wurde der Regierungsrat eingeladen, die Regelung für die Entlastungsstunden für Rektorate (§ 12 des Lehrerbesoldungsdekrets II) bzw. Schulleitungen für die Bezirksschulen und die übrigen Stufen der Volksschule zu vereinheitlichen.

Am alten Entlastungssystem wird im neuen Anstellungs- und Lohnsystem nicht mehr festgehalten. Die Schulleitung wird als eigenständige Funktion betrachtet, die auch eine separate Lohnstufe im Einreihungsplan erhält. Damit werden die bestehenden Ungleichheiten zwischen den verschiedenen Schultypen beseitigt. Tatsächlich spielt es unter den aktuellen Rahmenbedingungen, insbesondere im Zuge der Regionalisierung der Oberstufe, keine wesentliche Rolle mehr, mit welchen Stufen und welchem Typ sich die Schulleitung zu befassen hat. Vielmehr hängen die Anforderungen von der Grösse und der Heterogenität der geleiteten Schule sowie von der hierarchischen Einstufung im Schulleitungsteam und dem übertragenen Aufgaben- und Verantwortungsbereich ab (vgl. dazu LDLP, Anhänge II A und II B). Mit diesem Systemwechsel werden die im Postulat gestellten Forderungen erfüllt. Die beiden Lehrerbesoldungsdekrete I und II – und damit auch der umstrittene § 12 des Lehrerbesoldungsdekrets II – werden mit dem neuen LDLP aufgehoben.

13.54 (01.193) Postulat Eva Eliassen, Wettingen, betreffend Gleichstellung des Lohns von Schulleiterinnen und Schulleitern vom 3. Juli 2001 (20. November 2001)

Mit diesem Postulat wurde der Regierungsrat eingeladen zu prüfen, ob bei der Entlöhnung von Schulleiterinnen und Schulleitern der Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ eingehalten werde, und wenn dem nicht so sei, Massnahmen zur Behebung der Missverhältnisse zu ergreifen.

Im Einreihungsplan (LDLP, Anhang II A) sind für die Schulleitungen der Volksschule 3 Lohnstufen enthalten. Innerhalb dieses Spektrums entscheiden die Gemeinden aufgrund der in Anhang II B LDLP festgelegten Kriterien. Dies gewährleistet eine Entlöhnung nach dem Grundsatz „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“, ohne die Gemeinden bei der Lohnfestlegung im Einzelfall allzu stark einzuschränken. Damit wird der Forderung des Postulats nachgekommen.

A n t r a g :

1.

Der vorliegende Entwurf des Dekrets über die Löhne der Lehrpersonen (Lohndekret Lehrpersonen, LDLP) wird zum Beschluss erhoben.

2.

Die unter Kapitel 14 genannten parlamentarischen Vorstösse werden als erledigt abgeschrieben.

Aarau, 17. Dezember 2003

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATS

Landammann:

Peter C. Beyeler

Staatsschreiber:

Marc Pfirter

Beilagen:

· Beilage 1:
Entwurf Dekret über die Löhne der Lehrpersonen (Lohndekret Lehrpersonen, 


LDLP) vom 7. Januar 2004

· Beilage 2: 
Synopse der Fremdänderungen zum LDLP

Das Koordinatensystem definiert die Spannweite des Lohnsystems.
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Schema des Vektorenmodells







Beschreibung:



















Das Vektorenmodell nimmt den Ist-Anfangslohn als Ausgangspunkt. Mit dem Vektor 1 (50%) bewegt es diesen Richtung Marktwert. Der Positionslohn wird nun errechnet, indem das Resultat des ersten Schritts um den Wert von Vektor 2, d.h. 25% des ABAKABA-Werts, angepasst wird.
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